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Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Gestaltung des Jugendar-
restes in der Jugendarrestanstalt (Anstalt) infolge 
einer Verurteilung von Jugendlichen oder Heran-
wachsenden (im Folgenden „Jugendliche“) oder 
der beschlussweisen Anordnung nach den Vor-
schriften des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Der 
Arrest hat eine maximale Dauer von vier Wochen 
(§ 16 JGG).

§ 2 
Ziel

Die Durchführung des Arrestes leistet einen Beitrag 
dazu, die Jugendlichen zur Führung eines eigenver-
antwortlichen Lebens ohne weitere Straftaten zu 
befähigen. Sie ist insbesondere auch auf weitere 
Hilfs- und Betreuungsangebote für die Zeit nach 
der Entlassung auszurichten.

§ 3 
Grundsätze der Arrestgestaltung

(1) Der Jugendarrest ist pädagogisch zu gestalten. 
Ein pädagogisches Gesamtkonzept ist unter Beteili-
gung von Fachkräften der Jugendhilfe und mit er-
ziehungswissenschaftlicher Beratung zu erstellen 
und fortzuentwickeln.

(2) Die Gestaltung des Jugendarrestes berücksich-
tigt das Recht der Jugendlichen auf Privatsphäre. 

(3) Alter, körperliche und seelische Gesundheit, der 
individuelle Entwicklungsstand, die Fähigkeiten der 
Jugendlichen, ihre persönliche Situation sowie die 
unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der 
weiblichen und männlichen Jugendlichen sind bei 
der Arrestgestaltung zu berücksichtigen. 
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§ 4 
Grundsätze der Förderung

(1) Die Selbstachtung der Jugendlichen, ihr Verant-
wortungsgefühl und ihr Einfühlungsvermögen in 
das Erleben Anderer sowie Einstellung und Kompe-
tenzen, die vor erneuter Straffälligkeit schützen, 
sind zu fördern.

(2) Fähigkeiten und Begabungen der Jugendlichen 
sind zu ergründen und zu fördern. 

(3) Der Arrest fördert die Auseinandersetzung der 
Jugendlichen mit ihrer Verantwortung für ihre 
Straftaten und deren Folgen. Er fördert das Bemü-
hen der Jugendlichen um einen Ausgleich mit dem 
Geschädigten (Täter-Opfer-Ausgleich). Er soll den 
Jugendlichen sozial angemessene Verhaltenswei-
sen unter Achtung der Rechte Anderer vermitteln. 

(4) Die Jugendlichen werden unterstützt, ihre per-
sönlichen und sozialen Schwierigkeiten zu bewälti-
gen. Die Hilfe ist darauf auszurichten, sie in die 
Lage zu versetzen, ihre Angelegenheiten zuneh-
mend selbst zu ordnen und zu regeln.

(5) Die Förderung der Jugendlichen berücksichtigt 
Hilfen und Leistungen, die ihnen oder der Familie 
außerhalb des Arrestes gewährt werden.

(6) Die Zeit des Arrestes dient auch dazu, den wei-
tergehenden Förder- und Betreuungsbedarf der Ju-
gendlichen zu ermitteln.

§ 5 
Förderangebote

Elemente der pädagogischen Gestaltung sind ins-
besondere: 

1. Aktive Alltagsgestaltung und spezifische soziale 
Trainings, 

2. Gruppenarbeit, 

3. Einzelgespräche, 

4. Gemeinschaftsveranstaltungen, 

5. altersgemäße, gemeinnützige Beschäftigung, 

6. Beteiligung an den Hausdiensten, 

7. Freizeitgestaltung, 

8. Sport und 

9. die Vermittlung stabilisierender Kontakte und 
Anlaufstellen. 

§ 6 
Mitwirkung und Stellung der Jugendlichen

(1) Die Bereitschaft der Jugendlichen, an der Errei-
chung des Arrestzieles mitzuwirken, ist zu fördern. 

(2) Die Jugendlichen unterliegen den in diesem Ge-
setz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit.

(3) Die Maßnahmen im Arrest sollen den Jugendli-
chen erläutert werden.

§ 7 
Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter

(1) Alle in der Anstalt Tätigen arbeiten zusammen 
und wirken daran mit, das Ziel des Arrestes zu er-
reichen.
(2) Die Anstalt arbeitet mit Personen, Behörden 
und Einrichtungen außerhalb des Arrestes zusam-
men, deren Mitwirkung das Erreichen des Arrest-
ziels fördern kann. Dies gilt insbesondere für die 
Jugendämter, die Bewährungshilfe und die freien 
Träger der Jugendhilfe. 
(3) Soweit Jugendämter nach diesem Gesetz zu in-
formieren oder zu beteiligen sind, erstreckt sich 
dies auf das örtlich zuständige und auf das im Ver-
fahren mitwirkende Jugendamt. 
(4) Werden die Jugendlichen bereits durch das Ju-
gendamt betreut oder erhalten sie oder die Familie 
andere Sozialleistungen, die auch ihrer Entwick-
lung dienen sollen, sollen die Maßnahmen bei der 
Arrestgestaltung berücksichtigt werden. In geeig-
neten Fällen kann der Träger in die Arrestgestaltung 
einbezogen werden.
(5) Das Jugendamt ist von der Aufnahme in den 
Arrest zu unterrichten.

§ 8 
Personensorgeberechtigte

(1) Die Personensorgeberechtigten sind von der 
Aufnahme in den Arrest sowie über besondere Be-
gebenheiten zu unterrichten.
(2) Die Anstalt soll Kontakt zu den Personensorge-
berechtigten aufnehmen und diese zu Gesprächen 
einladen, wenn dies dem Arrestziel dient. 
(3) Die Personensorgeberechtigten und andere Per-
sonen können an der Arrestgestaltung beteiligt 
werden.

Abschnitt II 
Aufschub und Unterbrechung der Vollstreckung, 

Zuführung
§ 9 

Aufschub und Unterbrechung 
der Vollstreckung

Die gemäß § 85 Absatz 1 JGG zuständige Vollstre-
ckungsleitung kann einen Aufschub oder eine Un-
terbrechung der Vollstreckung anordnen, wenn die 
oder der Jugendliche erkrankt ist oder aus sonsti-
gen Gründen vorübergehend nicht arresttauglich 
ist. Ab der 20. Schwangerschaftswoche, während 
des gesetzlichen Mutterschutzes und während der 
Stillzeit ist bei weiblichen Jugendlichen die Voll-
streckung aufzuschieben. § 83 JGG gilt entspre-
chend.

§ 10 
Zuführung

Erscheint die oder der Jugendliche trotz ordnungs-
gemäßer Ladung zum Antritt des Arrestes nicht 
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und ist das Ausbleiben nicht ausreichend entschul-
digt, kann die gemäß § 85 Absatz 1 JGG zustän-
dige Vollstreckungsleitung die Zuführung durch 
Polizei anordnen. Sie kann Anordnungen über die 
Art und Weise der Durchsetzung der Vorführung 
treffen. 

Abschnitt III 
Aufnahme, Planung und Gestaltung 

des Dauerarrestes
§ 11 

Aufnahme
(1) Mit den Jugendlichen wird nach ihrer Aufnahme 
unverzüglich ein Zugangsgespräch geführt, in dem 
ihre gegenwärtige Lebenssituation erörtert wird. 
(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen an-
dere Jugendliche nicht zugegen sein.
(3) Die Jugendlichen werden über ihre Rechte und 
Pflichten informiert. Ihnen ist die Hausordnung 
auszuhändigen. Dieses Gesetz, die von ihm in Be-
zug genommenen Gesetze sowie die zu seiner Aus-
führung erlassenen Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften sind den Jugendlichen auf 
Verlangen zugänglich zu machen.
(4) Die Jugendlichen werden nach der Aufnahme 
alsbald ärztlich untersucht. 
(5) Treten Umstände hervor, die allein oder in Ver-
bindung mit den bereits bekannten Umständen ein 
Absehen von der Vollstreckung oder ihre Unterbre-
chung rechtfertigen können, und ist die Anstaltslei-
terin oder der Anstaltsleiter nicht zugleich Vollstre-
ckungsleiterin oder Vollstreckungsleiter, hat die 
Anstaltsleitung die Vollstreckungsleitung unverzüg-
lich darüber zu unterrichten. Die Anstalt informiert 
hierüber das Jugendamt. 

§ 12 
Arrestplanung

(1) Auf Grundlage der Feststellungen des Zugangs-
gesprächs, der Berichte der Jugendgerichtshilfe 
und der Erkenntnisse aus den Vollstreckungsunter-
lagen verschaffen sich Vollzugsleitung und betei-
ligte Bedienstete im Anschluss an das Zugangsge-
spräch einen Eindruck von der Persönlichkeit der 
oder des Jugendlichen, ihren oder seinen Lebens-
verhältnissen und den prägenden Umständen.
(2) Gemeinsam mit der oder dem Jugendlichen ist 
ein Förderplan zu erstellen, der Angaben über die 
Teilnahme an Förderangeboten (§ 5) und über ex-
terne Hilfsangebote, insbesondere zur Fortführung 
vor oder im Arrest begonnener Maßnahmen, ent-
hält. Anregungen und Vorschläge der oder des Ju-
gendlichen werden einbezogen, soweit sie der 
Erreichung des Arrestziels dienen.

§ 13 
Kontakte, Anlaufstellen

(1) Den Jugendlichen soll alsbald nach der Auf-
nahme Kontakte zur Jugendhilfe, externen Organi-

sationen und Bildungsstätten sowie zu Personen 
und Vereinen ermöglicht werden, die ihnen nach 
der Entlassung persönliche und soziale Hilfestel-
lung leisten können. Dazu sollen Gesprächskon-
takte und regelmäßige Informationsveranstaltun-
gen durchgeführt und Ansprechpartner benannt 
werden, an die sie sich nach ihrer Entlassung wen-
den können. 

(2) Den Jugendlichen ist die Bedeutung der nach-
sorgenden Betreuung zu vermitteln. Sie sind dazu 
anzuhalten, frühzeitig den Kontakt zu den ihnen 
vermittelten Personen und Anlaufstellen herzustel-
len und aufrechtzuerhalten.

§ 14 
Aufenthalt außerhalb der Anstalt

(1) Den Jugendlichen kann der Aufenthalt außer-
halb der Anstalt ermöglicht werden um ihre Schule 
oder ihren Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu errei-
chen oder um an Förderangeboten außerhalb der 
Anstalt teilzunehmen, wenn die weitere Durchfüh-
rung des Arrestes nicht gefährdet wird. Sie werden 
begleitet, wenn dies erforderlich ist.

(2) Den Jugendlichen kann der Aufenthalt außer-
halb der Anstalt zur Erledigung persönlicher Ange-
legenheiten oder als Vergünstigung gestattet wer-
den. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Soweit ihre Mittel nicht ausreichen, werden die 
Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel erstattet.

§ 15 
Entlassung

(1) Die Anstaltsleitung fertigt zur Entlassung einen 
Schlussbericht, welcher insbesondere folgende An-
gaben enthält:

1. Aussagen zur Persönlichkeit der oder des Ju-
gendlichen und zu den Lebensumständen vor 
dem Arrest, 

2. Verlauf des Jugendarrestes,

3. Fördermaßnahmen und die Mitwirkung der oder 
des Jugendlichen,

4. vermittelte externe Hilfsangebote mit Hinweisen 
zur Fortführung im Arrest begonnener Maßnah-
men,

5. der weitere Förderungs- und Betreuungsbedarf.

Die Anstaltsleitung bespricht den wesentlichen In-
halt mit der oder dem Jugendlichen.

(2) Der Schlussbericht wird zu den Arrest- und 
Vollstreckungsakten gebracht. Eine Abschrift soll 
der oder dem Jugendlichen ausgehändigt werden. 
Darüber hinaus ist eine Abschrift den Personensor-
geberechtigten, dem Jugendamt, bei unter Bewäh-
rung stehenden Jugendlichen auch der zuständi-
gen Bewährungshelferin oder dem zuständigen Be-
währungshelfer zuzuleiten. Laufen außerhalb des 
Arrestes Fördermaßnahmen oder wurden diese im 
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Arrest vorbereitet, soll eine Abschrift auch den Trä-
gern der Fördermaßnahmen übersandt werden, 
wenn die oder der Jugendliche eingewilligt hat.

Abschnitt IV 
Andere Arrestformen

§ 16 
Freizeit- und Kurzarrest

Für den Kurz- und Freizeitarrest gelten die Vor-
schriften zum Dauerarrest entsprechend. Die Ar-
restplanung (§ 12) und der Schlussbericht (§ 15) 
können in vereinfachter Form erfolgen. Ein Aufent-
halt außerhalb der Anstalt (§ 14) wird nur in 
besonderen Einzelfällen gestattet. Den Jugendli-
chen ist ein Aufenthalt im Freien (§ 24 Absatz 3) 
von wenigstens einer Stunde täglich zu ermögli-
chen. Besuche (§ 27) können ausgeschlossen wer-
den. Von Sportangeboten kann abgesehen werden 
(§ 34).

§ 17 
Arrest wegen der Nichterfüllung von 

Weisungen, Auflagen oder Anordnungen

(1) Die Jugendlichen sind anzuhalten, die ihnen 
auferlegten Weisungen oder Auflagen zu erfüllen. 
Ist die oder der Jugendliche zur Erfüllung der Wei-
sungen oder Auflagen bereit, informiert die Anstalt 
darüber den Vollstreckungsleiter (§ 82 Absatz 1 
JGG). Mit dessen Einverständnis kann die Anstalt 
in geeigneten Fällen der oder dem Jugendlichen er-
möglichen, Leistungen zur Erfüllung der Weisungen 
oder Auflagen, auch außerhalb der Anstalt, zu er-
bringen. § 14 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt für die Nichterfüllung von Anord-
nungen gemäß § 98 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten entsprechend. 

Abschnitt V 
Unterbringung

§ 18 
Trennung von weiblichen und männlichen 

Jugendlichen

Weibliche und männliche Jugendliche werden wäh-
rend der Ruhezeiten in getrennten Arresträumen 
untergebracht.

§ 19 
Unterbringung während der Ruhezeiten

(1) Die Jugendlichen werden während der Ruhezei-
ten einzeln in einem Arrestraum untergebracht. Ein 
begrenzter gemeinsamer Einschluss von höchstens 
zwei Jugendlichen während des Tages ist mit de-
ren Zustimmung zulässig, soweit es dem Erreichen 
des Arrestziels nicht entgegensteht.

(2) Die gemeinsame Unterbringung von höchstens 
zwei Jugendlichen in einem geeigneten Arrestraum 
während der Ruhezeiten ist nur zulässig, soweit 
dies zumindest für einen förderlich ist, dem Wohl 

des anderen nicht entgegensteht und beide Ju-
gendlichen zustimmen.

§ 20 
Arrestraum

Die Arresträume sind in angemessenem Umfang 
wohnlich einzurichten und mit einer eigenen abge-
grenzten sanitären Einrichtung auszustatten.

§ 21 
Persönlicher Gewahrsam, Kleidung

(1) Die Jugendlichen dürfen nur Sachen in Gewahr-
sam haben oder annehmen, die ihnen von der An-
stalt oder mit deren Zustimmung überlassen wer-
den. Sachen, die geeignet sind, die Sicherheit oder 
in erheblicher Weise die Ordnung der Anstalt oder 
die Erreichung des Arrestziels zu gefährden, dürfen 
nicht eingebracht werden.

(2) Eingebrachte Sachen, die die Jugendlichen 
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie auf-
zubewahren, sofern dies nach Art und Umfang 
möglich ist. Anderenfalls ist die Anstalt berechtigt, 
diese Sachen auf Kosten der Jugendlichen entfer-
nen zu lassen.

(3) Die Zustimmung nach Absatz 1 kann widerru-
fen werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit, zur Abwendung einer erheblichen Stö-
rung der Ordnung der Anstalt oder zur Vermeidung 
einer erheblichen Gefährdung des Arrestziels erfor-
derlich ist.

(4) Die Jugendlichen tragen ihre eigene Kleidung. 
Bei Bedarf stellt ihnen die Anstalt Kleidung zur 
Verfügung.

§ 22 
Ausantwortung

Die Jugendlichen dürfen befristet dem Gewahrsam 
eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer 
Polizei-, Zoll- oder Finanzbehörde auf Antrag über-
lassen werden (Ausantwortung).

Abschnitt VI 
Verpflegung und Gesundheitsfürsorge

§ 23 
Verpflegung, Einkauf

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstalts-
verpflegung entsprechen den besonderen Anforde-
rungen an eine gesunde Ernährung und werden 
ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird 
besondere Verpflegung gewährt. Den Jugendlichen 
ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer Reli- 
gionsgemeinschaft zu befolgen.

(2) Die Jugendlichen können aus einem von der 
Anstalt vermittelten Angebot einkaufen. Die An-
stalt soll für ein Angebot sorgen, das auf Wünsche 
und Bedürfnisse der Jugendlichen Rücksicht 
nimmt.
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§ 24 
Gesundheitsfürsorge

(1) Die Anstalt unterstützt die Jugendlichen bei der 
Erhaltung und Wiederherstellung ihrer körperlichen 
und seelischen Gesundheit. Die Jugendlichen ha-
ben die notwendigen Anordnungen zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zu befolgen.

(2) Die Bedeutung einer gesunden Lebensführung 
ist ihnen in geeigneter Form zu vermitteln. Insbe-
sondere ist auf die Gefährdung durch Infektionen, 
illegale Drogen, Tabak und Alkohol hinzuweisen. In-
soweit sollen jugendspezifisch zugeschnittene Be-
ratungs-, Behandlungs- und Betreuungsangebote 
unterbreitet werden. Den Jugendlichen werden 
auch die Vorteile gesunder Ernährung nahege-
bracht. 

(3) Den Jugendlichen wird ermöglicht, sich täglich 
mindestens eine Stunde im Freien aufzuhalten.

§ 25 
Medizinische Leistungen

Soweit erforderlich werden die Jugendlichen wäh-
rend des Arrestes ärztlich behandelt. Die Behand-
lung umfasst notwendige, ausreichende und 
zweckmäßige medizinische Leistungen unter Be-
achtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
und der Dauer des Freiheitsentzuges.

§ 26 
Maßnahmen auf dem Gebiet der 

Gesundheitsfürsorge

(1) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die 
zwangsweise körperliche Untersuchung zulässig, 
wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff ver-
bunden ist. Die Maßnahme darf nur auf Anordnung 
und unter Leitung einer Ärztin oder eines Arztes 
durchgeführt werden, unbeschadet der Leistung 
erster Hilfe für den Fall, dass eine Ärztin oder ein 
Arzt nicht rechtzeitig erreichbar und mit einem Auf-
schub Lebensgefahr zu befürchten ist.

(2) Die Jugendlichen können ausgeführt werden, 
wenn dies erforderlich ist, um sie ärztlich untersu-
chen oder behandeln zu lassen.

Abschnitt VII 
Außenkontakte

§ 27 
Besuch

(1) Die Jugendlichen dürfen in der Regel eine 
Stunde Besuch pro Woche von den Eltern oder Per-
sonensorgeberechtigten empfangen. Die Anstalt 
kann darüber hinausgehende Besuche anderer Per-
sonen gestatten, wenn anzunehmen ist, dass der 
Besuch für die Erreichung des Arrestzieles förder-
lich ist.

(2) Besuche von Verteidigerinnen oder Verteidigern 
sind zu gestatten. Dasselbe gilt für Besuche von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Notarin-

nen und Notaren, Beiständen nach § 69 JGG so-
wie für Besuche durch Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter der sozialen Dienste der Justiz und der Ju-
gendgerichtshilfe. Eine inhaltliche Überprüfung der 
mitgeführten oder ausgetauschten Schriftstücke 
und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig.

(3) Die Anstaltsleitung kann Besuche untersagen, 
wenn diese die Sicherheit oder in erheblicher Weise 
die Ordnung der Anstalt gefährden.

§ 28 
Durchführung der Besuche

(1) Aus Gründen der Sicherheit können Besuche 
davon abhängig gemacht werden, dass sich die Be-
sucherinnen oder Besucher mit technischen Hilfs-
mitteln absuchen oder durchsuchen lassen. 

(2) Besuche können aus Gründen der Erziehung, 
der Sicherheit, erheblichen Gefährdungen der Ord-
nung oder wenn dieses zur Erreichung des Voll-
zugszieles geboten ist, optisch überwacht werden. 
Die Überwachung kann mit technischen Hilfsmit-
teln durchgeführt werden. Die betroffenen Perso-
nen sind vorher darauf hinzuweisen. Eine Aufzeich-
nung findet nicht statt.

(3) Besuche der in § 27 Absatz 2 genannten Perso-
nen werden nicht überwacht.

(4) Der Besuch darf abgebrochen werden, wenn 
durch den Besuchsverlauf die Sicherheit oder in er-
heblicher Weise die Ordnung der Anstalt gefährdet 
wird. Besuche von anderen Personen nach § 27 
Absatz 1 Satz 2 können auch abgebrochen wer-
den, wenn zu befürchten ist, dass der Besuch ei-
nen schädlichen Einfluss ausübt.

§ 29 
Telefongespräche

(1) Den Jugendlichen kann gestattet werden, Tele-
fongespräche zu führen. § 27 Absatz 2 und 3 und 
§ 28 Absatz 4 gelten entsprechend. 

(2) Telefongespräche dürfen akustisch nur über-
wacht werden, soweit dies im Einzelfall aus Grün-
den der Sicherheit oder einer erheblichen Gefähr-
dung der Ordnung der Anstalt erforderlich ist 
oder wenn dies zur Erreichung des Vollzugszieles 
geboten ist. Die Überwachung ist den Teilnehmern 
zuvor anzukündigen. Eine Aufzeichnung findet 
nicht statt. Telefongespräche mit Eltern, Personen-
sorgeberechtigten oder den in § 27 Absatz 2 
genannten Personen werden nicht überwacht.

(3) Die Kosten tragen die Jugendlichen. Sind sie 
dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 30 
Schriftwechsel und Pakete

(1) Die Jugendlichen haben das Recht, Schreiben 
abzusenden und zu empfangen. Die Anstalt fördert 
die schriftliche Kommunikation. Die Jugendlichen 
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haben das Absenden und den Empfang von Schrei-
ben durch die Anstalt vermitteln zu lassen, soweit 
nichts anderes gestattet ist. § 29 Absatz 3 gilt ent-
sprechend.

(2) Außer bei Personensorgeberechtigten und den 
in § 27 Absatz 2 genannten Personen sowie den in 
§ 52 Absatz 2 des Jugendstrafvollzugsgesetzes 
vom 19. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 563), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 159), genannten 
Institutionen kann die Anstaltsleitung den Schrift-
wechsel mit bestimmten Personen untersagen,

1. soweit Personensorgeberechtigte nicht einver-
standen sind,

2. bei Personen, die nicht Angehörige nach § 11 
Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs sind, 
soweit zu befürchten ist, dass der Schriftwech-
sel einen schädlichen Einfluss auf die Jugendli-
chen hat, oder

3. soweit die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet würde.

(3) Der Empfang von Paketen und Päckchen ist den 
Jugendlichen nicht gestattet. Die Anstaltsleitung 
kann den Empfang von Paketen und Päckchen in 
Ausnahmefällen zulassen.

§ 31 
Kontrolle des Schriftverkehrs

(1) Der Schriftverkehr mit den in § 27 Absatz 2 
genannten Personen und mit den in § 52 Absatz 2 
Jugendstrafvollzugsgesetz genannten Personen 
oder Institutionen wird nicht überwacht.

(2) Der übrige Schriftverkehr darf überwacht wer-
den, soweit dies aus Gründen der Erziehung oder 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforder-
lich ist. Werden die Schreiben auf verbotene Ge-
genstände kontrolliert, soll dies in Gegenwart des 
Jugendlichen erfolgen. Eine Inhaltskontrolle ist nur 
im Einzelfall zulässig; der Schriftverkehr mit Eltern 
und Personensorgeberechtigten unterliegt nicht der 
Inhaltskontrolle.

(3) §§ 53, 54 Jugendstrafvollzugsgesetz gelten 
entsprechend.

§ 32 
Andere Formen der Telekommunikation

Die Anstaltsleitung kann den Jugendlichen auch 
gestatten, andere Formen der Telekommunikation 
zu nutzen. Die Bestimmungen dieses Abschnitts 
gelten entsprechend.

Abschnitt VIII 
Freizeit und Sport

§ 33 
Freizeit

(1) Die Jugendlichen sind anzuhalten, ihre Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. Hierzu sollen insbesondere 

handwerkliche und kreative Betätigungen ermög-
licht werden. 

(2) Die Jugendlichen sollen Gelegenheit erhalten, 
eine Bücherei zu nutzen. Sie können in angemesse-
nem Umfang Bücher besitzen. 

(3) Den Jugendlichen kann gestattet werden, am 
gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilzunehmen. 
Sie können durch die Anstalt vermittelte Hörfunk-
geräte nutzen. Der Zugang zu tagesaktuellen Infor-
mationen ist zu ermöglichen.

§ 34 
Sport

Den Jugendlichen ist eine sportliche Betätigung 
von wenigstens vier Stunden je Woche zu ermögli-
chen.

Abschnitt IX 
Religionsausübung

§ 35 
Seelsorge

(1) Die Jugendlichen haben einen Anspruch auf re-
ligiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder ei-
nen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft. Auf 
Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin 
oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft 
in Verbindung zu treten.

(2) Die Jugendlichen dürfen grundlegende religiöse 
Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei gro-
bem Missbrauch entzogen werden.

(3) Den Jugendlichen sind Gegenstände des religi-
ösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu be-
lassen.

(4) Dasselbe gilt für Angehörige weltanschaulicher 
Bekenntnisse. 

Abschnitt X 
Verhalten im Jugendarrest

§ 36 
Verhaltensvorschriften

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der Jugend- 
lichen für ein sozialverträgliches Verhalten ist zu 
fördern. Sie haben sich nach der Tageseinteilung 
der Einrichtung zu richten und dürfen durch ihr Ver-
halten das geordnete Zusammenleben nicht stören.

(2) Die Jugendlichen haben die Anordnungen der 
Bediensteten zu befolgen. Einen ihnen zugewiese-
nen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlas-
sen.

(3) Die Jugendlichen haben ihren Arrestraum und 
die ihnen von der Anstalt überlassenen Sachen in 
Ordnung zu halten und schonend zu behandeln.

(4) Die Jugendlichen haben Umstände, die eine Ge-
fahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für 
die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüg-
lich zu melden.
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§ 37 
Hausregeln

(1) Die Anstaltsleitung erlässt grundlegende Regeln 
für den Aufenthalt in der Anstalt. Darin sind insbe-
sondere die Rechte und Pflichten der Jugendlichen, 
der Tagesablauf und der Wochenplan zu beschrei-
ben. Sie sind so zu verfassen, dass die Jugend- 
lichen Sinn und Zweck der Regeln für ein gemein-
schaftliches Zusammenleben verstehen können.

(2) Darüber hinausgehende Regeln des Zusammen-
lebens sollen mit den Jugendlichen gemeinsam er-
arbeitet werden.

§ 38 
Konfliktregelung

(1) Verstoßen die Jugendlichen gegen Pflichten, 
die ihnen durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes auferlegt sind, werden Ursachen und 
Auswirkungen dieser Pflichtverstöße alsbald nach 
ihrer Feststellung in Gesprächen erörtert und mög-
lichst aufgearbeitet. 

(2) Verbleibende Probleme sollen durch ausglei-
chende Maßnahmen, insbesondere Entschuldi-
gung, Schadenswiedergutmachung oder -beseiti-
gung bewältigt werden. 

(3) Sind Konfliktgespräche und ausgleichende 
Maßnahmen nicht ausreichend, können beschrän-
kende Maßnahmen angeordnet werden. Die Dauer 
der weiteren Maßnahmen beträgt maximal zwei 
Tage. Beschränkende Maßnahmen sind insbeson-
dere

1. die Beschränkung des Einkaufs,

2. die Beschränkung oder der Entzug einzelner Ge-
genstände für die Freizeitbeschäftigung mit 
Ausnahme von Büchern der Einrichtungsbüche-
rei,

3. der Entzug des Rundfunkempfangs, 

4. der Ausschluss von einzelnen Freizeitveranstal-
tungen,

5. das Schreiben eines Aufsatzes,

6. das Auferlegen einer Einzelfreistunde oder

7. der Ausschluss von der Gruppenarbeit.

(4) Die Anstaltsleitung legt fest, welche Bedienste-
ten befugt sind, ausgleichende oder beschränkende 
Maßnahmen anzuordnen.

(5) Es sollen solche Maßnahmen angeordnet wer-
den, die mit der Verfehlung in Zusammenhang 
stehen.

§ 39 
Absuchung, Durchsuchung

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur 
Abwehr von schwerwiegenden Gefahren für die 
Ordnung der Anstalt dürfen die Jugendlichen, ihre 
Sachen und die Arresträume durchsucht und mit 

technischen Mitteln abgesucht werden. Die Durch-
suchung der Person darf nur von Bediensteten des-
selben Geschlechts vorgenommen werden. Das 
Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung 
der Anstaltsleitung im Einzelfall ist es zulässig, eine 
mit einer Entkleidung verbundene körperliche 
Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei männli-
chen Jugendlichen nur in Gegenwart von Männern, 
bei weiblichen Jugendlichen nur in Gegenwart von 
Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen 
Raum durchzuführen. Andere Jugendliche dürfen 
nicht anwesend sein.

(3) Die Anstaltsleitung kann allgemein anordnen, 
dass Jugendliche in der Regel bei der Aufnahme, 
vor oder nach Besuchen sowie vor oder nach jeder 
Abwesenheit aus der Anstalt nach Absatz 2 zu 
durchsuchen sind.

§ 40 
Maßnahmen zur Feststellung von 

Suchtmittelgebrauch

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt kann die Anstaltsleitung allgemein oder 
im Einzelfall Maßnahmen anordnen, die geeignet 
sind, den Gebrauch von Suchtmitteln festzustellen. 
Diese Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden sein.

§ 41 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen die Jugendlichen können besondere Si-
cherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn 
nach ihrem Verhalten oder aufgrund ihres seeli-
schen Zustandes in erhöhtem Maße die Gefahr der 
Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Perso-
nen oder Sachen oder der Selbsttötung oder der 
Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zu-
lässig:

1. Der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegen-
ständen,

2. die Beobachtung der oder des Jugendlichen,

3. die vorübergehende Trennung von allen anderen 
Jugendlichen bis zu 24 Stunden. 

§ 42 
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, 

Verfahren

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die 
Anstaltsleitung an. Bei Gefahr im Verzug können 
auch andere Bedienstete diese Maßnahmen vorläu-
fig anordnen; die Entscheidung der Anstaltsleitung 
ist unverzüglich einzuholen.

(2) Werden Jugendliche ärztlich behandelt oder be-
obachtet oder gibt ihr seelischer Zustand den An-
lass der Sicherungsmaßnahme, ist vorher eine ärzt-
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liche Stellungnahme einzuholen. Ist dies wegen 
Gefahr im Verzug nicht möglich, wird die Stellung-
nahme unverzüglich nachträglich eingeholt.
(3) Die Entscheidung wird den Jugendlichen von 
der Anstaltsleitung mündlich eröffnet und mit einer 
kurzen Begründung schriftlich abgefasst.
(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind in an-
gemessenen Abständen daraufhin zu überprüfen, 
ob und in welchem Umfang sie aufrechterhalten 
werden müssen.

Abschnitt XI 
Unmittelbarer Zwang

§ 43 
Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Per-
sonen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre 
Hilfsmittel oder durch Waffen.
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körper-
liche Einwirkung auf Personen oder Sachen.
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind dienst-
lich zugelassene Fesseln.
(4) Waffen sind nur dienstlich zugelassene Hieb-
waffen.

§ 44 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete dürfen gegen Jugendliche unmittel-
baren Zwang anwenden, wenn sie Arrest- und Si-
cherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und 
der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise 
erreicht werden kann.
(2) Gegen andere Personen als die dem Arrest un-
terstehenden Jugendlichen darf unmittelbarer 
Zwang angewendet werden, wenn sie es unterneh-
men, Jugendliche zu befreien oder widerrechtlich 
in die Anstalt einzudringen, oder wenn sie sich un-
befugt darin aufhalten.
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 45 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten 
Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs sind dieje-
nigen zu wählen, die die einzelne Person und die 
Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beein-
trächtigen.
(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein 
durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer 
Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.

§ 46 
Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einer oder einem 
Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person an-
geordnet, sind die Bediensteten verpflichtet, ihn 
anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt 

die Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen 
Zwecken erteilt worden.
(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn 
dadurch eine Straftat begangen würde.
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anord-
nung haben Bedienstete der oder dem Anordnen-
den gegenüber vorzubringen, soweit das nach den 
Umständen möglich ist. Abweichende Bestimmun-
gen des allgemeinen Beamtenrechts über die Mit-
teilung solcher Bedenken an Vorgesetzte (§ 36 
Absatz 2 und 3 Beamtenstatusgesetz) sind nicht 
anzuwenden.

§ 47 
Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die 
Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die 
Umstände sie nicht zulassen oder unmittelbarer 
Zwang sofort angewendet werden muss, um eine 
rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Straf-
gesetzes erfüllt, zu verhindern oder eine gegenwär-
tige Gefahr abzuwenden.

Abschnitt XII 
Aufhebung von Maßnahmen und 
Beschwerde- und Antragsrecht

§ 48 
Aufhebung von Maßnahmen

(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Regelung 
einzelner Angelegenheiten des Arrestes richtet sich 
nach den nachfolgenden Absätzen, soweit dieses 
Gesetz keine abweichende Bestimmung enthält.
(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Vergangenheit und 
die Zukunft zurückgenommen werden.
(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn
1. aufgrund nachträglich eingetretener oder be-

kannt gewordener Umstände die Maßnahmen 
hätten versagt werden können,

2. die Maßnahmen missbraucht werden oder
3. Weisungen nicht befolgt werden.
(4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach den 
Absätzen 2 oder 3 nur aufgehoben werden, wenn 
die Interessen an der Aufhebung in Abwägung mit 
dem schutzwürdigen Vertrauen der Betroffenen auf 
den Bestand der Maßnahmen überwiegen. Davon 
ist auszugehen, wenn eine Maßnahme unerlässlich 
ist, um die Sicherheit der Anstalt zu gewährleisten.
(5) Der gerichtliche Rechtsschutz bleibt unberührt.

§ 49 
Beschwerde- und Antragsrecht

(1) Die Jugendlichen können sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, 
die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleitung wen-
den. Diese wird alsbald das Gespräch mit den Ju-
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gendlichen suchen, um die Anliegen mit ihnen zu 
besprechen. Es sind regelmäßige Sprechstunden 
einzurichten. 

(2) Das Beschwerde- und Antragsrecht steht auch 
den Personensorgeberechtigten zu.

(3) Besichtigt ein Vertreter oder eine Vertreterin der 
Aufsichtsbehörde die Arresteinrichtung, ist zu ge-
währleisten, dass die Jugendlichen sich in Angele-
genheiten, die sie selbst betreffen, an diese wen-
den können.

(4) Die Möglichkeit einer Dienstaufsichtsbe-
schwerde bleibt unberührt.

Abschnitt XIII 
Datenschutzrecht

§ 50 
Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen 
personenbezogene Daten erheben, soweit dies für 
die Durchführung des Arrestes erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind bei den Betroffe-
nen zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie 
nur erhoben werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwin-
gend voraussetzt oder

2. a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe nach 
Art oder Geschäftszweck eine Erhebung bei 
anderen Personen oder Stellen erforderlich 
macht oder

b) die Erhebung bei den Betroffenen einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass überwiegende schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten bei den Be-
troffenen erhoben, sind diese, sofern sie nicht be-
reits auf andere Weise Kenntnis erlangt haben, von 
der verantwortlichen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,

2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung und

3. die Kategorien von Empfängerinnen oder Emp-
fängern nur, soweit die Betroffenen nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht mit der Über-
mittlung an diese rechnen müssen,

zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten 
bei den Betroffenen aufgrund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder 
ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für 
die Gewährung von Rechtsvorteilen, sind die Be-
troffenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer 
Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umstän-
den des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen 
sind sie über die Rechtsvorschrift und über die Fol-
gen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Daten über Personen, die nicht Jugendliche im 
Arrest sind, dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Perso-
nen oder Stellen außerhalb der Anstalt oder Auf-
sichtsbehörde nur erhoben werden, wenn sie für 
die Förderung der Jugendlichen, die Sicherheit der 
Anstalt oder die Sicherung der Durchführung des 
Jugendarrestes unerlässlich sind und die Art der 
Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffe-
nen nicht beeinträchtigt.

(5) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene 
Erhebung personenbezogener Daten werden die 
Betroffenen unter Angabe dieser Daten unterrich-
tet, soweit der in Absatz 1 genannte Zweck da-
durch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei an-
deren Personen oder Stellen erhoben worden, kann 
die Unterrichtung unterbleiben, wenn

1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ih-
rem Wesen nach, namentlich wegen des über-
wiegenden berechtigten Interesses Dritter, ge-
heim gehalten werden müssen oder

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis 
zum Schutzzweck steht und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen be-
einträchtigt werden.

(6) Werden personenbezogene Daten statt bei den 
Betroffenen bei einer nichtöffentlichen Stelle erho-
ben, ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur 
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen.

§ 51 
Verarbeitung und Nutzung

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen 
personenbezogene Daten verarbeiten und nutzen, 
soweit dies für die Durchführung des Jugendarres-
tes erforderlich ist.

(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten für andere Zwecke ist zulässig, soweit 
dies

1. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträch-
tigung der Rechte einer anderen Person,

2. zur Verhinderung oder Verfolgung von Strafta-
ten oder

3. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder 
strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen

erforderlich ist.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 
Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtli-
chen Rechtsschutz im Zusammenhang mit diesem 
Gesetz oder den in § 13 Absatz 5 des Landesda-
tenschutzgesetzes und § 14 Absatz 3 des Bundes-
datenschutzgesetzes genannten Zwecken dient.

(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten 
Zwecke hinaus dürfen zuständigen öffentlichen 
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Stellen personenbezogene Daten übermittelt wer-
den, soweit dies für

1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichts-
hilfe, Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht,

2. Entscheidungen in Gnadensachen,

3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechts-
pflege,

4. sozialrechtliche Maßnahmen,

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehö-
rige der Jugendlichen nach § 11 Absatz 1 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuchs,

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme und Entlassung 
von Soldaten,

7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder

8. die Durchführung der Besteuerung

erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwe-
cke ist auch zulässig, soweit eine andere gesetzli-
che Bestimmung dies vorsieht und sich dabei aus-
drücklich auf personenbezogene Daten über Ju-
gendliche bezieht.

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn sich die öf-
fentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nichtöffentlicher Stellen bedienen und deren Mit-
wirkung ohne Übermittlung der Daten unmöglich 
oder wesentlich erschwert würde.

(6) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen 
nur anderen Anstalten, Aufsichtsbehörden, den für 
strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtli-
che Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie 
den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden überlassen werden. Die Überlassung an an-
dere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Er-
teilung einer Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung der 
Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung 
der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt 
für die Überlassung von Akten an die von einer An-
stalt oder Aufsichtsbehörde, einer Strafvollstre-
ckungsbehörde oder einem Gericht mit Gutachten 
beauftragten Stellen.

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
den Absätzen 1, 2 oder 4 übermittelt werden dür-
fen, weitere personenbezogene Daten von Betrof-
fenen oder von Dritten in Akten so verbunden, 
dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretba-
rem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen von Betroffenen oder Dritten an 
deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. 
Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten durch 
die Empfängerinnen oder Empfänger ist unzulässig.

(8) Bei der Überwachung der Besuche, der Telefon-
gespräche oder von anderen Formen der Telekom-

munikation oder bei Vermittlung oder Kontrolle von 
Schriftwechsel bekannt gewordene personenbezo-
gene Daten dürfen nur

1. für die in Absatz 2 aufgeführten Zwecke,

2. für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusam-
menhang mit diesem Gesetz,

3. zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt oder

4. nach Anhörung der Jugendlichen für Zwecke 
der Behandlung

verarbeitet und genutzt werden.

(9) Personenbezogene Daten, die nach § 50 Ab-
satz 4 über Personen, die nicht Jugendliche im Ar-
rest sind, erhoben worden sind, dürfen nur zur Er-
füllung des Erhebungszwecks, für den in Absatz 2 
Nummer 1 geregelten Zweck oder zur Verhinde-
rung oder Verfolgung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung verarbeitet oder genutzt werden.

(10) Die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten unterbleibt, soweit die in § 54 Absatz 2 oder 
§ 57 Absatz 2 und 4 geregelten Einschränkungen 
oder besondere gesetzliche Verwendungsregelun-
gen entgegenstehen.

(11) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Anstalt oder 
Aufsichtsbehörde. Erfolgt die Übermittlung auf Er-
suchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermit-
telnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben 
der Empfängerin liegt und die Absätze 8 bis 10 der 
Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, 
dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässig-
keit der Übermittlung besteht.

§ 52 
Videoüberwachung

(1) Soweit es aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt erforderlich ist, ist die Beobach-
tung einzelner Bereiche des Einrichtungsgebäudes 
einschließlich des Gebäudeinneren, des Einrich-
tungsgeländes oder der unmittelbaren Umgebung 
der Einrichtung mit optisch-elektronischen Einrich-
tungen (Videoüberwachung) sowie im Einzelfall 
eine Aufzeichnung zulässig. Die Videoüberwa-
chung von Zimmern und Gemeinschaftsräumen in 
der Wohngruppe ist ausgeschlossen. Der Umstand 
der Videoüberwachung ist durch geeignete Maß-
nahmen erkennbar zu machen. 

(2) Werden durch Videoüberwachung erhobene 
Daten einer bestimmten Person zugeordnet, sind 
Verarbeitung und Nutzung der Daten nur zu den in 
§ 51 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 2 genannten 
Zwecken zulässig.

(3) Die Betroffenen sind über eine Verarbeitung 
und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten zu 
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benachrichtigen, sofern die Daten nicht innerhalb 
der Einrichtung verbleiben und binnen zwei Wo-
chen gelöscht werden. Eine Pflicht zur Benachrich-
tigung besteht nicht, sofern die Betroffenen auf 
andere Weise Kenntnis von der Verarbeitung und 
Nutzung erlangt haben. Die Unterrichtung kann un-
terbleiben, solange durch sie der Zweck der Maß-
nahme vereitelt würde. Die Unterrichtung ist unver-
züglich nachzuholen, sobald der Zweck der Maß-
nahme entfallen ist.

§ 53 
Zweckbindung

Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde über-
mittelte personenbezogene Daten dürfen nur zu 
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu 
dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Die 
Empfängerinnen oder Empfänger dürfen die Daten 
für andere Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, so-
weit sie ihnen auch für diese Zwecke hätten über-
mittelt werden dürfen, und wenn im Fall einer 
Übermittlung an nichtöffentliche Stellen die über-
mittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde zuge-
stimmt hat. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde 
hat die nichtöffentlichen Empfängerinnen oder 
Empfänger auf die Zweckbindung nach Satz 1 hin-
zuweisen.

§ 54 
Schutz besonderer Daten

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis 
und personenbezogene Daten von Jugendlichen, 
die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben 
worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezo-
gene Daten von Jugendlichen dürfen innerhalb der 
Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, so-
weit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 51 Absatz 8 bis 10 bleibt 
unberührt.

(2) Die in der Anstalt tätigen

1. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sowie Angehörigen eines anderen Heilbe-
rufs, der für die Berufsausübung oder die Füh-
rung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologinnen und Berufspsychologen 
mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder

3. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen

unterliegen auch gegenüber der Anstalt und der 
Aufsichtsbehörde der Schweigepflicht, sofern ih-
nen personenbezogene Daten von Jugendlichen als 
Geheimnis anvertraut oder über die Jugendlichen 
sonst bekannt geworden sind. Die in Satz 1 ge-
nannten Personen haben sich gegenüber der An-

staltsleitung zu offenbaren, soweit dies zur Abwehr 
von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben von 
Dritten unerlässlich ist. Sonstige Offenbarungsbe-
fugnisse bleiben unberührt. Die Jugendlichen sind 
vor der Erhebung über die nach den Sätzen 2 und 
3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unter-
richten.

(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen 
nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden 
oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen 
wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen 
verarbeitet oder genutzt werden, unter denen eine 
in Absatz 2 Satz 1 genannte Person selbst hierzu 
befugt wäre. Die Anstaltsleitung kann unter diesen 
Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung ge-
genüber bestimmten Bediensteten allgemein zulas-
sen.

(4) Sofern Ärztinnen oder Ärzte, Psychologinnen 
oder Psychologen außerhalb des Arrestes mit der 
Untersuchung oder Behandlung von Jugendlichen 
beauftragt werden, sind sie bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen des Absatz 2 Satz 2 befugt, ihnen 
als Geheimnis anvertraute oder sonst bekannt ge-
wordene Daten über Jugendliche gegenüber der 
Anstaltsleitung oder den mit der ärztlichen oder 
psychologischen Behandlung der Jugendlichen in 
der Anstalt betrauten Personen zu offenbaren.

§ 55 
Schutz der Daten in Akten und Dateien

(1) Die Bediensteten dürfen sich von personenbe-
zogenen Daten nur Kenntnis verschaffen, soweit 
dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben 
oder für die zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung 
notwendige Zusammenarbeit erforderlich ist.

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Da-
ten sind durch die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten 
Zugang und unbefugten Gebrauch zu schützen. 
Gesundheitsakten und Krankenblätter sind getrennt 
von anderen Unterlagen zu führen und besonders 
zu sichern. Im Übrigen gilt für die Art und den Um-
fang der Schutzvorkehrungen § 11 Absatz 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes.

§ 56 
Löschung, Sperrung und Berichtigung

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezoge-
nen Daten sind spätestens zwei Jahre nach der 
Entlassung der Jugendlichen oder der Verlegung 
der Jugendlichen in eine andere Anstalt zu löschen. 
Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist für die Anstaltsakten der Jugendlichen 
die Angaben über Familienname, Vorname, Ge-
burtsname, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und 
Austrittsdatum der Jugendlichen ausgenommen 
werden, soweit dies für das Auffinden der An-
staltsakten erforderlich ist.



368 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2014; Ausgabe 18. Dezember 2014 Nr. 15

(2) Die mittels Videoüberwachung erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten sind zwei 
Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen, sofern 
nicht ihre Speicherung zu dem in § 51 Absatz 2 
Nummer 2 genannten Zweck weiterhin erforderlich 
ist. Sie sind unverzüglich zu löschen, soweit 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer 
weiteren Speicherung entgegenstehen.

(3) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach 
Ablauf von zwei Jahren seit der Entlassung der Ju-
gendlichen nur übermittelt oder verarbeitet wer-
den, soweit dies

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben nach § 59,

3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot 
oder

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr 
von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
der Durchführung des Jugendarrestes oder ei-
ner Jugend- oder Freiheitsstrafe

unerlässlich ist. Diese Verwendungsbeschränkun-
gen enden, wenn die Jugendlichen erneut zum 
Vollzug eines Jugendarrestes oder einer Jugend- 
oder Freiheitsstrafe aufgenommen werden oder die 
Betroffenen eingewilligt haben.

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Ab-
satz 3 gesperrten Daten dürfen folgende Fristen 
nicht überschritten werden:

1. Anstaltsakten, Gesundheitsakten und Kranken-
blätter zehn Jahre,

2. Anstaltsbücher 15 Jahre.

Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für 
die in Absatz 3 Satz 1 genannten Zwecke weiter-
hin erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Wegle-
gung folgenden Kalenderjahr. Die Bestimmungen 
des Landesarchivgesetzes vom 11. August 1992 
(GVOBl. Schl-H. S. 444, ber. S. 498), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 3. Januar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 21), Zuständigkeiten und Ressort- 
bezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 30 
der Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 143), bleiben unberührt.

(5) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten über-
mittelt worden sind, ist dies den Empfängerinnen 
oder Empfängern mitzuteilen, wenn dies zur Wah-
rung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen er-
forderlich ist.

(6) Im Übrigen gilt für die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung personenbezogener Daten § 28 des 
Landesdatenschutzgesetzes.

§ 57 
Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht

(1) Den Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu er-
teilen über

1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten, auch 
soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten 
bezieht,

2. die Empfängerinnen oder Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängerinnen oder Empfängern, 
an die die Daten weitergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen 
Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen 
Daten weder automatisiert noch in nicht automati-
sierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur 
erteilt, soweit die Betroffenen Angaben machen, 
die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der 
für die Erteilung der Auskunft erforderliche Auf-
wand nicht außer Verhältnis zu dem von den Be-
troffenen geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde be-
stimmt das Verfahren, insbesondere die Form der 
Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermes-
sen.

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an Behör-
den der Staatsanwaltschaft, an Polizeidienststellen, 
Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrich-
tendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, 
soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, an-
dere Behörden des Bundesministeriums der Vertei-
digung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen 
zulässig.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden Aufgaben gefährden würde,

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefähr-
den oder sonst dem Wohle des Bundes oder ei-
nes Landes Nachteile bereiten würde oder

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung 
nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der 
überwiegenden berechtigten Interessen Dritter 
geheim gehalten werden müssen und deswegen 
das Interesse der Betroffenen an der Auskunfts-
erteilung zurücktreten muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf 
einer Begründung nicht, soweit durch die Mittei-
lung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf 
die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 
Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet 
würde. In diesen Fällen sind die Betroffenen darauf 
hinzuweisen, dass sie sich an die Landesbeauf-
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tragte oder den Landesbeauftragten für Daten-
schutz wenden können.

(5) Wird den Betroffenen keine Auskunft erteilt, ist 
sie auf deren Verlangen der oder dem Landesbeauf-
tragten für Datenschutz zu erteilen, soweit nicht 
die Aufsichtsbehörde im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch die Sicherheit des Landes Schleswig-Hol-
stein, eines anderen Landes oder des Bundes ge-
fährdet würde. Die Mitteilung der oder des Landes-
beauftragten für Datenschutz an die Betroffenen 
darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
der speichernden Stelle zulassen, sofern diese 
nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(6) Die Auskunft nach Absatz 1 ist unentgeltlich.

(7) Auf Antrag erfolgt die Auskunft in Form der 
Akteneinsicht.

§ 58 
Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes

Soweit in dem Gesetz keine besonderen Regelun-
gen enthalten sind, gilt das Landesdatenschutzge-
setz Schleswig-Holstein.

Abschnitt XIV 
Kriminologische Forschung

§ 59 
Evaluation, Kriminologische Forschung

(1) Die im Arrest durchzuführenden Maßnahmen 
und Programme für die Jugendlichen sind auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu kon-
zipieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksam-
keit hin zu überprüfen.

(2) Der Jugendarrest, insbesondere seine Aufga-
benerfüllung und Gestaltung, die Umsetzung seiner 
Leitlinien sowie die im Arrest durchzuführende 
Maßnahmen und Programme und deren Wirkungen 
auf die Erreichung des Arrestziels, soll regelmäßig 
durch einen kriminologischen Dienst, durch eine 
Hochschule oder durch eine andere Stelle wissen-
schaftlich begleitet und erforscht werden. § 476 
der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass auch elektronisch gespeicherte 
personenbezogene Daten übermittelt werden kön-
nen.

Abschnitt XV 
Aufbau der Jugendarrestanstalt

§ 60 
Ausstattung

Personelle Ausstattung, sachliche Mittel und Orga-
nisation der Anstalt werden an dem Arrestziel und 
den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtet.

§ 61 
Jugendarrestanstalt

(1) Der Jugendarrest wird in einer selbständigen 
Jugendarrestanstalt vollzogen. 

(2) Die Jugendarrestanstalt darf nicht auf dem Ge-
lände einer Anstalt eingerichtet werden, in der 
Strafhaft, Untersuchungshaft oder Maßregeln der 
Besserung und Sicherung vollzogen wird. Der Voll-
zug anderer gerichtlich angeordneter freiheitsent-
ziehender Maßnahmen in Jugendarrestanstalten ist 
nicht zulässig. Hiervon darf nur zeitlich befristet für 
begründete Einzelfälle des Jugendvollzuges mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde abgewichen wer-
den.

(3) Die für den Aufenthalt während der Ruhe- und 
Freizeit bestimmten Räume sowie die Gemein-
schaftsräume sind jugendgerecht und ihrer Nut-
zung entsprechend auszugestalten. 

(4) Jugendarrest kann auch in freien Formen durch-
geführt werden.

§ 62 
Festsetzung der Belegungsfähigkeit, 

Verbot der Überbelegung

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähig-
keit der Anstalt so fest, dass eine Einzelunterbrin-
gung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass für die Jugendli-
chen ausreichende Räume für die Maßnahmen und 
Programme zur Erziehung und Förderung, für Seel-
sorge, Freizeit, Sport sowie für Besuche zur Verfü-
gung stehen.

(2) Arresträume dürfen nicht mit mehr Jugendli-
chen als zugelassen belegt werden.

§ 63 
Anstaltsleitung

(1) Die Anstaltsleitung trägt die Verantwortung für 
den gesamten Arrest und vertritt die Anstalt nach 
außen. Sie kann einzelne Aufgabenbereiche auf an-
dere Bedienstete übertragen. Die Aufsichtsbehörde 
kann sich die Zustimmung zur Übertragung vorbe-
halten.

(2) Die Anstaltsleitung ist der Jugendrichterin oder 
dem Jugendrichter am Orte der Anstalt zu übertra-
gen. Sind dort mehrere tätig, ist Anstaltsleitung die 
Jugendrichterin oder der Jugendrichter, den die 
Aufsichtsbehörde dazu bestimmt.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von Ab-
satz 2 eine Beamtin oder einen Beamten der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, zur haupt-
amtlichen Anstaltsleitung bestellen, welcher oder 
welchem die Vollzugsleitung nach Absatz 1 über-
tragen werden kann. Aus besonderen Gründen 
kann eine Anstalt auch von einer Beamtin oder ei-
nem Beamten der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt, geleitet werden.

§ 64 
Bedienstete

Das Personal muss für die pädagogische Gestal-
tung des Arrestes geeignet und qualifiziert sein. 
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Fortbildung sowie Praxisberatung und -begleitung 
für die Bediensteten sind zu gewährleisten. Den 
Bediensteten wird die Inanspruchnahme der Bera-
tung gemäß § 8 b Sozialgesetzbuch VIII und § 4 
des Gesetzes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz vom 22. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 2975) ermöglicht.

§ 65 
Ehrenamtliche Mitarbeiter

Die Arrestanstalt kann ehrenamtliche Mitarbeiter 
einbeziehen, die in der Lage sind, einen Beitrag zur 
Erfüllung des Arrestzieles zu leisten. 

§ 66 
Ärztliche Versorgung

Die ärztliche Versorgung der Anstalt ist sicherzu-
stellen.

Abschnitt XVI 
Aufsicht, Vollstreckungsplan, Beirat

§ 67 
Aufsichtsbehörde

Das für die Justiz zuständige Ministerium führt 
die Aufsicht über die Anstalt.

§ 68 
Vollstreckungsplan

Das für Justiz zuständige Ministerium regelt die 
örtliche und sachliche Zuständigkeit der Anstalt in 
einem Vollstreckungsplan durch Rechtsverordnung.

§ 69 
Beirat

(1) Bei der Anstalt ist ein Beirat zu bilden. Bediens-
tete dürfen nicht Mitglieder des Beirats sein. 

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken beratend an 
der Arrestgestaltung mit. Sie fördern das Verständ-
nis für den Arrest und seine gesellschaftliche Ak-
zeptanz und vermitteln Kontakte zu öffentlichen 
und privaten Einrichtungen.

(3) Der Beirat steht der Anstaltsleitung, den Be-
diensteten und den Jugendlichen als Ansprech-
partner zur Verfügung.

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über die 
Unterbringung der Jugendlichen und die Gestal-
tung des Arrestes unterrichten und die Anstalt be-
sichtigen. Sie können die Jugendlichen in ihren 
Räumen aufsuchen. Unterhaltung und Schriftwech-
sel werden nicht überwacht.

(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, au-
ßerhalb ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die 
ihrer Natur nach vertraulich sind, besonders über 
Namen und Persönlichkeit der Jugendlichen, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 
Beendigung ihres Amtes.

Abschnitt XVII 
Schlussbestimmungen

§ 70 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Recht auf körper- 
liche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Arti- 
kel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes) und auf Unver-
letzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2014

 To rs t en  A l b i g  Anke  Spoo rendonk
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Justiz, Kultur und Europa
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1622/2014

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

(Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz – SH AbgG)*)
Vom 3. Dezember 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Abgeordnetengesetzes

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
(Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz 
– SH AbgG –) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100, 
ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 16. November 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 712), wird wie folgt geändert: 

§ 2 Absatz 3 erhält die folgende Fassung:

„(3) Eine Kündigung oder Entlassung wegen der 
Bewerbung für ein Mandat sowie der Annahme 
oder Ausübung des Mandats ist unzulässig. Eine 
Kündigung ist im Übrigen nur aus wichtigem Grund 
zulässig. Der Kündigungsschutz beginnt mit der 
Aufstellung der Bewerber und Bewerberinnen durch 
das dafür zuständige Organ der Partei oder mit der 
Einreichung des Wahlvorschlags. Er gilt ein Jahr 
nach Beendigung des Mandats fort, für nicht ge-
wählte Bewerber und Bewerberinnen sechs Monate 
nach dem Tag der Wahl.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Dezember 2014

 To rs t en  A l b i g  S t e fan  S tud t 
 Ministerpräsident Minister 
  für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 13. Februar 1991, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-5
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1624/2014

Gesetz 
über die „Stiftung Schloss Eutin“ 

Vom 3. Dezember 2014 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-10

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht:

§  1   Rechtsform, Sitz, Stifter
§  2   Zweck der Stiftung
§  3   Stiftungsvermögen
§  4   Stiftungsmittel
§  5   Organisation
§  6   Mitglieder des Stiftungsrates 
§  7   Aufgaben des Stiftungsrates 
§  8   Beschlüsse des Stiftungsrates
§  9   Stiftungsvorstand
§ 10   Aufgaben des Stiftungsvorstandes
§ 11   Satzung
§ 12   Rechnungswesen
§ 13   Aufsicht 
§ 14   Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Rechtsform, Sitz, Stifter

(1) Unter dem Namen „Stiftung Schloss Eutin“ be-
steht eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts fort. Sitz der Stiftung ist Eutin, Kreis Ost-
holstein.

(2) Stifter sind Anton Günther Herzog von Olden-
burg oder dessen Rechtsnachfolger und das Land 
Schleswig-Holstein, vertreten durch das für Kultur 
zuständige Ministerium. 

§ 2 
Zweck der Stiftung

(1) Die Stiftung hat den Zweck, das unter Denk-
malschutz stehende Schloss Eutin mit Inventar und 
den Schlossgarten mit seinen Gebäuden und Kul-
turdenkmälern als national bedeutendes Kulturgut 
zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die Stiftung hat mit dem Schloss und sei-
nem Inventar sowie dem Schlossgarten ein Mu-
seum zu betreiben. Damit verbindet sich ein darauf 
bezogener Bildungs-, Dokumentations- und For-
schungsauftrag. 

(2) Darüber hinaus hat die Stiftung Dauerleihgaben 
und Sammlungen von anderen Eigentümerinnen 
und Eigentümern, die der Stiftung dauerhaft zur 
Verfügung gestellt wurden, zu bewahren und zu 
pflegen und angemessen in die Ausstellungen ein-
zubeziehen, sofern solche Dauerleihgaben und 
Sammlungen dem in Absatz 1 festgelegten Zweck 
der Stiftung entsprechen.

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der 
§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung. 

§ 3  
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus dem 
Schloss Eutin einschließlich musealem Inventar 
und Sammlung, dem Schlossgarten mit seinen Ge-
bäuden, Bauwerken und Kulturdenkmalen sowie 
dem dazugehörigen Inventar. Es erhöht sich um die 
Beträge und Vermögenswerte, die der Stiftung als 
Zustiftung zugeführt werden.

(2) Zum Stiftungsvermögen gehören außerdem die 
Erträge des Stiftungsvermögens, Zuwendungen, 
zweckgebundene Sondervermögen und sonstige 
Einnahmen, soweit diese nicht nach § 4 zur Erfül-
lung der Stiftungsaufgaben benötigt werden oder 
nicht anderweitig zweckgebunden sind. 

(3) Das Stiftungsvermögen ist dauerhaft zu erhal-
ten und darf nicht zur Deckung von Verbindlichkei-
ten herangezogen werden.

§ 4 
Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus

1. den Erträgen des Stiftungsvermögens,

2. Zuwendungen und sonstigen Einnahmen, so-
weit diese nicht anderweitig zweckgebunden 
sind.

(2) Um die unter § 2 genannten Zwecke zu erfül-
len, erhält die Stiftung vom Land Finanzmittel nach 
Maßgabe des Landeshaushalts als getrennte Zu-
wendungen für den laufenden Betrieb und für In-
vestitionen. Die Höhe der Zuwendung bemisst sich 
nach den Aufgaben und Leistungen der Stiftung 
und wird auf der Grundlage einer Ziel- und Leis-
tungsvereinbarung zwischen dem Land Schleswig-
Holstein und der Stiftung auf der Basis eines Ent-
wicklungskonzeptes festgelegt.

(3) Mittel der Stiftung dürfen nur für die unter § 2 
genannten Zwecke verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 
Organisation

Organe der Stiftung sind:

1. der Stiftungsrat,

2. der Vorstand.
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§ 6 
Mitglieder des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat besteht aus neun stimmbe-
rechtigten Mitgliedern: 

1. Der Ministerin oder dem Minister oder der 
Staatssekretärin oder dem Staatssekretär des 
für Kultur zuständigen Ministeriums,

2. Anton Günther Herzog von Oldenburg oder des-
sen Rechtsnachfolger oder einer von ihm be-
stellten Vertreterin oder einem von ihm bestell-
ten Vertreter,

3. zwei weiteren Mitgliedern, die durch das in 
Nummer 2 genannte Mitglied benannt werden, 

4. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Land-
tages,

5. der Landrätin oder dem Landrat des Kreises 
Ostholstein,

6. der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister der 
Stadt Eutin,

7. einer Vertreterin oder einem Vertreter aus dem 
Bereich der Wirtschaft,

8. einer Vertreterin oder einem Vertreter aus dem 
Bereich der Kultur.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1, 5 und 6 genannten 
Mitglieder sind Mitglieder kraft Amtes. Das in Num-
mer 4 genannte Mitglied wird vom Landtag ent-
sandt. Die in Nummer 7 und 8 genannten Mitglie-
der werden für die Dauer von vier Jahren auf ge-
meinsamen Vorschlag der in § 1 Absatz 2 
genannten Stifter durch den Stiftungsratsvorsitz 
berufen. Eine erneute Berufung der in Nummer 7 
und 8 genannten Mitglieder ist einmalig möglich.

(3) Der Vorsitz des Stiftungsrates wechselt jährlich 
zum Kalenderjahresbeginn zwischen den in Ab- 
satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Mitgliedern. Sie 
vertreten sich gegenseitig im Stiftungsratsvorsitz.

(4) Es soll ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwi-
schen weiblichen und männlichen Mitgliedern an-
gestrebt werden. 

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehren-
amtlich für die Stiftung tätig. Ihnen können die 
aufgrund ihrer Tätigkeit für die Stiftung entstande-
nen notwendigen Auslagen ersetzt werden. Darü-
ber hinaus dürfen den Mitgliedern des Stiftungsra-
tes keine Vermögensvorteile zugewendet werden.

§ 7 
Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat ist ein beratendes und be-
schließendes Organ. 

(2) Er erlässt und ändert die Stiftungssatzung und 
wacht über deren Einhaltung. Er legt die Stiftungs-
ziele fest, genehmigt den Wirtschaftsplan, das Ent-
wicklungskonzept und die Jahresplanung für die 

Stiftung, stellt den Jahresabschluss fest und erteilt 
dem Stiftungsvorstand Entlastung.

(3) Der Stiftungsrat bestellt oder entlässt auf ge-
meinsamen Vorschlag der in § 6 Absatz 1 Num- 
mer 1 und 2 genannten Mitgliedern den Stiftungs-
vorstand. 

(4) Der Stiftungsrat kann die Selbstauflösung der 
Stiftung beschließen. Die Genehmigung der zu-
ständigen Behörde nach § 48 Absatz 1 Satz 2 des 
Landesverwaltungsgesetzes darf nur mit Einwilli-
gung der für Finanzen und Kultur zuständigen Aus-
schüsse des Landtages erteilt werden.  

(5) Der Stiftungsrat berät den Stiftungsvorstand in 
allen Stiftungsangelegenheiten und kann diesem 
Richtlinien für seine Arbeit geben, die für ihn bin-
dend sind.  

(6) Der Stiftungsrat gibt dem Schleswig-Holsteini-
schen Landtag jährlich zu den Haushaltsberatun-
gen des Folgejahres einen schriftlichen Bericht über 
die Tätigkeit der Stiftung. 

(7) Der Stiftungsrat tritt mindestens dreimal jähr-
lich zusammen. Er muss darüber hinaus zusam-
menzutreten, wenn die Hälfte seiner Mitglieder 
dies verlangt oder der Stiftungsvorstand es bean-
tragt.

§ 8 
Beschlüsse des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der stimmberechtigten Anwe-
senden. Im Falle von Stimmengleichheit entschei-
det das Vorsitz führende Mitglied.

(2) Beschlüsse zum Wirtschaftsplan, zur Bestellung 
oder Entlassung des Vorstands, zum Erlass oder 
der Änderung der Stiftungssatzung und zur Selbst-
auflösung der Stiftung können nicht gegen die 
Stimmen der in § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
genannten Mitglieder erfolgen.

(3) Bei Nichtanwesenheit eines der in § 6 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 genannten Mitglieder können 
diese für die in Absatz 2 genannten Fälle innerhalb 
von zehn Tagen nach Vorlage des Protokolls ihr 
Vetorecht ausüben.

(4) Näheres regelt die Satzung (§ 11).

§ 9 
Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus einer Person. 

(2) Der Stiftungsvorstand ist hauptamtlich tätig 
und soll über kaufmännische Kompetenzen verfü-
gen.  

(3) Der Stiftungsvorstand wird befristet bestellt. 
Erneute Bestellungen sind möglich. 



374 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2014; Ausgabe 18. Dezember 2014 Nr. 15

§ 10 
Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1) Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der 
Stiftung und vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie oder er ist gesetzliche Vertre-
terin oder gesetzlicher Vertreter.

(2) Der Stiftungsvorstand hat die Aufgabe, für die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-
zweckes nach § 2 zu sorgen und die Stiftung in 
diesem Sinne zu verwalten. Dazu gehören insbe-
sondere:

1. Die gewissenhafte und sparsame Verwaltung 
des Stiftungsvermögens und der sonstigen 
Mittel,

2. die Aufstellung und Ausführung des jährlichen 
Haushalts- und Wirtschaftsplanes,

3. die Berichterstattung über die Tätigkeit der Stif-
tung einschließlich der Vorlage einer jährlichen 
Haushaltsrechnung,

4. die Ausführung der Beschlüsse des Stiftungs- 
rates.

(3) Der Vorstand ist berechtigt, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen. 

(4) Näheres regelt die Satzung (§11).

§ 11 
Satzung

(1) Die Satzung regelt die innere Organisation der 
Stiftung. 

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. 

(3) Die Satzung regelt die Aufhebung der Stiftung 
durch Selbstauflösung. Im Falle der Selbstauflö-

sung ist § 48 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwal-
tungsgesetzes nicht anzuwenden.

§ 12 
Rechnungswesen

(1) Die Wirtschaftsprüfung und das Rechnungswe-
sen richten sich nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung und Bilanzierung in Anwen-
dung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

(2) Die Jahresrechnung und der Tätigkeitsbericht 
sind der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem 
Prüfungsbericht vorzulegen.

(3) Die Stiftung unterliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof nach § 111 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 494).

§ 13 
Aufsicht

Aufsichtsbehörde ist das für Kultur zuständige 
Ministerium.

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

(2) Das Gesetz über die Errichtung der „Stiftung 
Schloß Eutin“ vom 24. April 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 228)*), Zuständigkeiten und Ressortbezeich- 
nungen zuletzt ersetzt durch die Verordnung vom 
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), tritt gleich-
zeitig außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Dezember 2014

 To rs t en  A l b i g  Anke  Spoo rendonk 
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Justiz, Kultur und Europa

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr.224-4
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Aufgrund des § 10 Absatz 7 des Gesetzes über die 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Febru- 
ar 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 28), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Nummer 12 des Gesetzes vom 
12. November 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328), ver-
ordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume: 

Artikel 1
Die Wahlordnung Landwirtschaftskammer vom 
29. September 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 659), 

Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 62 
der Verordnung vom 8. September 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 575), wird wie folgt geändert: 

§ 45 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De-
zember 2019 außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Wahl der 

Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
(Wahlordnung Landwirtschaftskammer)*)

Vom 13. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 13. November 2014

Dr.  Robe r t  Habeck 
Minister 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume

*) Ändert LVO vom 29. September 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 780-3-29

Aufgrund der § 8 Absatz 1 und § 27 Absatz 4 des 
Landesverwaltungsgesetzes verordnet die Landes-
regierung:

Artikel 1
§ 3 der Errichtungsverordnung Finanzverwaltungs-
amt vom 12. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 90) 
wird wie folgt geändert:
1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe e wird das Semikolon 

durch einen Punkt ersetzt. 
bb) Vor dem Wort „für“ wird die Nummerie-

rung „1.“ gestrichen.
cc) Die Buchstaben „a)“ bis „e)“ werden 

durch die Nummerierungen „1.“ bis „5.“ 
ersetzt.

dd) In Nummer 4 wird die Angabe „Buchsta-
ben a bis c“ durch die Angabe „Num-
mern 1 bis 3“ ersetzt.

ee) In Nummer 5 wird die Angabe „Buchsta-
ben a bis d“ durch die Angabe „Num-
mern 1 bis 4“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird gestrichen.

2. In Absatz 4 werden die Worte „geändert durch 
Artikel 2 f des Gesetzes vom 24. September 
2008 (BGBl. I S. 1856)“ durch die Worte „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. April 2013 
(BGBl. I S. 730)“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Landesverordnung 
zur Änderung der Errichtungsverordnung Finanzverwaltungsamt*)

Vom 14. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. November 2014

 To rs t en  A l b i g  Mon i ka  He i no l d 
 Ministerpräsident Finanzministerin

*) Ändert LVO vom 12. März 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 200-0-379
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Aufgrund des § 11 Absatz 2 des Gefahrhundege-
setzes (GefHG) vom 28. Januar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 51) verordnet das Ministerium für Inne-
res und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

Die Landesverordnung über den Wesenstest nach 
dem Gefahrhundegesetz vom 4. März 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 200), geändert durch Verord-

nung vom 23. Oktober 2009, (GVOBl. Schl.-H. 
S. 733), wird wie folgt geändert:

§ 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie tritt mit Ablauf des 26. Dezember 2019 außer 
Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über den 
Wesenstest nach dem Gefahrhundegesetz*)

Vom 20. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 20. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 4. März 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2011-1-1

Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 1 und 3 und 
Absatz 3 der Landesbauordnung für das Land 
Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 3), verordnet das Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

Die Landesverordnung über den Bau von Betriebs-
räumen für elektrische Anlagen vom 23. Novem- 

ber 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 856) wird wie folgt 
geändert:

In § 9 Absatz 2 wird die Angabe „31. Dezem- 
ber 2014“ durch die Angabe „30. Dezember 2019“ 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über den 

Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen*)
 Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 23. November 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-4
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Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 2 und 4 
sowie Absatz 6 der Landesbauordnung für das 
Land Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 3), verordnet das Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

Die Feuerungsverordnung vom 30. November 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 865) wird wie folgt geändert:

1. In § 11 Absatz 4 Nummer 6 werden die Worte 
„§ 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgeset-
zes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Abs. 33 des Gesetzes 
vom 7. Juli 2005 (GVOBl. I S. 1970),“ durch 
die Worte „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes 

vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, ber. 
2012 S. 131)“ ersetzt.

2. In § 13 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „§ 14 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 Abs. 33 des Gesetzes vom 
7. Juli 2005 (GVOBl. I S. 1970),“ durch die 
Worte „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes 
vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, ber. 
2012 S. 131)“ ersetzt.

3. In § 14 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 
2014“ durch die Angabe „30. Dezember 2019“ 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Feuerungsverordnung*)

Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 30. November 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-7

Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4, 
Absatz 3 und 4 der Landesbauordnung für das 
Land Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 3), verordnet das Ministerium für Inne-
res und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

Die Garagenverordnung vom 30. November 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 873) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 3 werden die Worte „vom 16. No-
vember 1970 (BGBl. I S. 1565; 1971 BGBl. I 

S. 38), zuletzt geändert am 5. August 2009 
(BGBl. I S. 2631),“ durch die Worte „vom 
6. März 2013 (BGBl. I S. 367), geändert durch 
Verordnung vom 22. Oktober 2014 (BGBl. I 
S. 1635),“ ersetzt.

2. In § 25 Satz 1 werden die Worte „ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2014“ durch die Worte 
„mit Ablauf des 30. Dezember 2019 außer 
Kraft“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Garagenverordnung*)

Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 30. November 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-8
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Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der 
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Hol-
stein vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 3), verordnet 
das Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten:

Artikel 1
Die Prüfverordnung vom 10. November 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 736) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Worte „Landesver-
ordnung über den Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstätten vom 5. Juli 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 240), geändert durch Verordnung 
vom 15. September 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 628)“ durch die Worte „Versammlungs-
stättenverordnung vom 11. September 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 245)“ ersetzt.

b) In Nummer 4 werden die Worte „Landes- 
verordnung über den Bau und Betrieb von 
Beherbergungsstätten vom 1. April 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 185)“ durch die Wor- 
te „Beherbergungsstättenverordnung vom 
14. Oktober 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 725), 
geändert durch Verordnung vom 16. Mai 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 106)“ ersetzt. 

c) In Nummer 6 werden die Worte „Landesver-
ordnung über den Bau und Betrieb von Gara-

gen vom 30. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. 
1996 S. 67), zuletzt geändert durch Ver- 
ordnung vom 3. März 2006 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 38)“ durch die Worte „Garagenverordnung 
vom 30. November 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 873)“ ersetzt.

d) In Nummer 8 werden nach der Angabe 
„(GVOBl. Schl.-H. S. 402),“ die Worte „ge-
ändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789),“ angefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden im einleitenden Halbsatz 
nach dem Wort „Betriebssicherheit“ die 
Worte „einschließlich des bestimmungsge-
mäßen Zusammenwirkens von Anlagen 
(Wirk-Prinzip-Prüfung)“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Bauaufsichtsbehörde“ die Worte „ein-
schließlich eines Mängelberichtes mit einer 
überschlägigen Beurteilung des Gefähr-
dungsgrades“ eingefügt. 

3. In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „31. Dezember 
2014“ durch die Angabe „30. Dezember 2019“ 
ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung  
zur Änderung der Prüfverordnung*)

Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 10. November 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-3
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Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 und 
Absatz 3 der Landesbauordnung für das Land 
Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 3), verordnet das Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten:

Artikel 1
Die Verkaufsstättenverordnung vom 8. Oktober 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 681) wird wie folgt geändert:

In § 31 Absatz 2 wird die Angabe „31. Dezember 
2014“ durch die Angabe „30. Dezember 2019“ 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft.

Landesverordnung 
zur Änderung der Verkaufsstättenverordnung*)

Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 8. Oktober 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-1

Aufgrund des § 18 Absatz 4 und des § 22 Abs. 2 
der Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 6), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 3), 
verordnet das Ministerium für Inneres und Bundes-
angelegenheiten:

Artikel 1

Die Landesverordnung zur Feststellung der wasser-
rechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauar-

ten durch Nachweise nach der Landesbauordnung 
vom 25. November 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 859) 
wird wie folgt geändert:

In § 2 Absatz 2 wird die Angabe „31. Dezember 
2014“ durch die Angabe „30. Dezember 2019“ er-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. 

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung zur Feststellung 

der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten 
durch Nachweise nach der Landesbauordnung*)

Vom 21. November 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 25. November 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2130-14-5
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Aufgrund § 2 Absatz 2 des Gesetzes über Sonn- 
und Feiertage (SFTG) vom 28. Juni 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 213), geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 1. Februar 2005 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 57), verordnet die Landesregierung:

§ 1

Der 31. Oktober 2017 (Reformationstag) wird zum 
einmaligen Feiertag erklärt. Er ist gesetzlicher Fei-

ertag im Sinne aller bundes- und landesrechtlichen 
Bestimmungen.

§ 2
Die Regelungen der §§ 3 und 5 SFTG gelten ent-
sprechend.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Landesverordnung 
über den Reformationstag 2017

Vom 24. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1136-2-1

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. November 2014

 To rs t en  A l b i g  S t e fan  S tud t 
 Ministerpräsident Minister 
  für Inneres und Bundesangelegenheiten

Anke  Spoo rendonk 
Ministerin 

 für Justiz, Kultur und Europa

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Laufbahnen, Ausbildung und Prüfung 

der Fachrichtung Feuerwehr im Lande Schleswig-Holstein*)
Vom 25. November 2014

Aufgrund

1. des § 25 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG) und

2. des § 26 Absatz 1 LBG

verordnet das Ministerium für Inneres und Bundes-
angelegenheiten, zu Nummer 1 im Einvernehmen 
mit dem Ministerpräsidenten:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die Laufbahnen, Ausbil-
dung und Prüfung der Fachrichtung Feuerwehr im 
Lande Schleswig-Holstein vom 30. November 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 729) wird wie folgt geändert:

 1.  In der Inhaltsübersicht werden bei § 17 die 
Worte „zur Rettungsassistentin und zum Ret-
tungsassistenten“ durch die Worte „zur Ret-
tungssanitäterin oder zum Rettungssanitäter“ 
ersetzt.

 2.  In § 1 Absatz 3 wird beim dritten Spiegelstrich 
nach dem Wort „Laufbahnbeamter“ ein 
Schrägstrich eingefügt.

 3.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 5 wird folgende neue 
Nummer 6 eingefügt:

„6. gegebenenfalls das Zeugnis über 
die staatliche Prüfung für Notfallsa-
nitäterinnen und Notfallsanitäter,“

bb) Die bisherigen Nummern 6 und 7 wer-
den Nummer 7 und 8.

b) In Satz 2 wird die Angabe „bis 7“ durch die 
Angabe „bis 8“ ersetzt.

 4.  § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erhält fol-
gende Fassung:

„3. Lehrgang im Rettungswesen, der nach 
§ 9 Notfallsanitätergesetz (NotSanG) vom 
22. März 2013 (BGBl. I S. 1348) anrech-
nungsfähig ist, sofern nach der Laufbahn-
prüfung die Ausbildung zur „Notfallsanitä-
terin“ oder zum „Notfallsanitäter“ abge-
schlossen werden soll oder ein 

*) Ändert LVO vom 30. November 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-7
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berufspraktischer Ausbildungsabschnitt; 
die Ausbildung zur Rettungssanitäterin 
oder zum Rettungssanitäter nach § 2 der 
Landesverordnung über die Ausbildung 
und Prüfung von Rettungssanitäterinnen 
und Rettungssanitätern (RettSan-APVO) 
vom 22. Februar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 289), schließt mit der staatlichen Ab-
schlussprüfung zur Rettungssanitäterin 
oder zum Rettungssanitäter nach § 8 
RettSan-APVO ab; Anwärterinnen und 
Anwärter, die die Ausbildung nach Halb-
satz 1 oder 2 bereits absolviert haben, 
werden für diesen Zeitraum berufsprak-
tisch ausgebildet      7,5 Monate,“

 5.  § 17 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „zur 
Rettungsassistentin und zum Rettungsas-
sistenten“ durch die Worte „zur Rettungs-
sanitäterin oder zum Rettungssanitäter“ 
ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte „zur Rettung-
sassistentin oder zum Rettungsassistenten“ 
durch die Worte „zur Rettungssanitäterin 
oder zum Rettungssanitäter“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen; die bisherigen 
Absätze 4 bis 8 werden Absätze 3 bis 7.

 6.  § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „zur 
Rettungsassistentin oder zum Rettungsas-
sistenten“ durch die Worte „zur Rettungs-
sanitäterin oder zum Rettungssanitäter“ 
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „20 %“ 
durch die Angabe „25 %“ ersetzt.

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. die staatliche Prüfung zur Rettungs-
sanitäterin oder zum Rettungssani-
täter mit 20 %.“

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im ersten einleitenden Halbsatz werden 
die Worte „zur Rettungsassistentin 
oder zum Rettungsassistenten durch 
die Worte „zur Rettungssanitäterin oder 
zum Rettungssanitäter“ ersetzt.

bb) Im zweiten einleitenden Halbsatz wer-
den die Worte „§ 11 Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Rettungsassis-
tentinnen und Rettungsassistenten“ 
durch die Angabe „§ 12 RettSan-
APVO“ ersetzt.

 7.  In § 38 werden die Worte „zur Rettungsassis-
tentin oder zum Rettungsassistenten“ durch 
die Worte „zur Rettungssanitäterin oder zum 
Rettungssanitäter“ ersetzt.

 8.  § 47 erhält folgende Fassung:

  „§ 47 
Übergangsregelung

  Beamtinnen und Beamte, deren Vorbereitungs-
dienst vor dem 31. Dezember 2014 begonnen 
hat, werden nach den bisher geltenden Rege-
lungen ausgebildet.“

 9.  In § 48 Absatz 1 werden die Worte „und am 
31. Dezember 2015 außer Kraft“ gestrichen.

10.  In Anlage 1 erhält Nummer 3 folgende Fas-
sung:

„3. Lehrgang im Rettungswesen, der nach § 9 
NotSanG anrechnungsfähig ist, sofern 
nach der Laufbahnprüfung die Ausbildung 
zur „Notfallsanitäterin“ oder zum „Notfall-
sanitäter“ abgeschlossen werden soll oder 
ein berufspraktischer Ausbildungsab-
schnitt    7,5 Monate

  Die Ausbildung zur Rettungssanitäterin oder 
zum Rettungssanitäter nach § 2 der Landes-
verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungssanitäterinnen und Rettungssani-
tätern (RettSan-APVO) vom 22. Februar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 289) schließt mit der 
staatlichen Abschlussprüfung zur Rettungssa-
nitäterin oder zum Rettungssanitäter nach § 8 
RettSan-APVO ab. Anwärterinnen und Anwär-
ter, die die Ausbildung nach Satz 1 oder 2 be-
reits absolviert haben, werden für diesen Zeit-
raum berufspraktisch ausgebildet.“

11.  Anlage 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Theoretische Ausbildung zur Rettungssa-
nitäterin oder zum Rettungssanitäter 

   1 Monat

  Die Ausbildung zur Rettungssanitäterin oder 
zum Rettungssanitäter erfolgt nach der Rett-
San-APVO.“

12.  Anlage 3 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Theoretische Ausbildung zur Rettungssa-
nitäterin oder zum Rettungssanitäter

  1 Monat

  Die Ausbildung zur Rettungssanitäterin oder 
zum Rettungssanitäter erfolgt nach der Rett-
San-APVO.“

13.  Anlage 4 erhält folgende Fassung:
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„Anlage 4 

(zu § 12 Absatz 4, zu § 17 Absatz 8 LAPOFeu) 

 

Ausbildungsabschnitte in anderen Ländern 
Sofern ein Ausbildungsabschnitt in einem anderen Land absolviert wird, gelten 

folgende Vorschriften: 

 

Baden-Württemberg 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 4. September 1997 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 436), 

geändert durch Verordnung vom 5. September 2001 (Gesetzblatt Baden-

Württemberg S. 561);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 10. Februar 1999 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 95), geändert 

am 11. Dezember 2001 (Gesetzblatt Baden-Württemberg 2002 S. 1);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 9. Juni 2006 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 220). 

 

Bayern 

Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst vom 

18. November 2011 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 599). 

 

Berlin 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienst vom 25. April 2001 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin S. 121), geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 70);  

 

Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des 

feuerwehrtechnischen Dienstes vom 20. November 2012 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 407). 

 

 

 

 
„Anlage 4 

(zu § 12 Absatz 4, zu § 17 Absatz 8 LAPOFeu) 

 

Ausbildungsabschnitte in anderen Ländern 
Sofern ein Ausbildungsabschnitt in einem anderen Land absolviert wird, gelten 

folgende Vorschriften: 

 

Baden-Württemberg 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 4. September 1997 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 436), 

geändert durch Verordnung vom 5. September 2001 (Gesetzblatt Baden-

Württemberg S. 561);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 10. Februar 1999 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 95), geändert 

am 11. Dezember 2001 (Gesetzblatt Baden-Württemberg 2002 S. 1);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 9. Juni 2006 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 220). 

 

Bayern 

Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst vom 

18. November 2011 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 599). 

 

Berlin 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienst vom 25. April 2001 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin S. 121), geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 70);  

 

Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des 

feuerwehrtechnischen Dienstes vom 20. November 2012 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 407). 

 

 

 

 
„Anlage 4 

(zu § 12 Absatz 4, zu § 17 Absatz 8 LAPOFeu) 

 

Ausbildungsabschnitte in anderen Ländern 
Sofern ein Ausbildungsabschnitt in einem anderen Land absolviert wird, gelten 

folgende Vorschriften: 

 

Baden-Württemberg 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 4. September 1997 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 436), 

geändert durch Verordnung vom 5. September 2001 (Gesetzblatt Baden-

Württemberg S. 561);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 10. Februar 1999 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 95), geändert 

am 11. Dezember 2001 (Gesetzblatt Baden-Württemberg 2002 S. 1);  

 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst vom 9. Juni 2006 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 220). 

 

Bayern 

Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst vom 

18. November 2011 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 599). 

 

Berlin 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienst vom 25. April 2001 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin S. 121), geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 70);  

 

Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des 

feuerwehrtechnischen Dienstes vom 20. November 2012 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin S. 407). 
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Bremen 

Bremische Verordnung über die Laufbahn der Beamtinnen und Beamten des 

feuerwehrtechnischen Dienstes vom 17. September 2013 (Gesetzblatt der 

Freien Hansestadt Bremen S. 515); 

 

Bremische Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Beamtinnen und 

Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes vom 17. September 2013 

(Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 524). 

 

Hamburg 

Verordnung über die Laufbahnen sowie die Ausbildung und Prüfung in der 

Fachrichtung Feuerwehr vom 8. November 2011 (Hamburgisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt S. 479). 

 

Hessen 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahnen des mittleren und des 

gehobenen Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehren vom 25. Dezember 1995 

(Staatsanzeiger des Landes Hessen S. 4144). 

 

Niedersachsen 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahnen der 

Fachrichtung Feuerwehr vom 26. Januar 2013 (Niedersächsisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt S. 24, ber. 2013 S. 72). 

 

Nordrhein-Westfalen 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. 

November 2013 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen S. 668);  

 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren 

feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 

2010 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen S. 166). 
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Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. November 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

 

 

Rheinland-Pfalz 

Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren 

feuerwehrtechnischen Dienst vom 1. März 1996 (Gesetz - und Verordnungsblatt 

Rheinland- Pfalz S. 161), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 

2009 (Gesetz - und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz S. 333). 

 

Saarland 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beamtinnen und Beamten des 

mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes vom 28. Mai 1999 

(Amtsblatt des Saarlandes S. 819), geändert durch Verordnung vom 24. Januar 

2006 (Amtsblatt des Saarlandes S. 174). 

 

Sachsen 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 

Ausbildung und Prüfung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vom 6. 

September 1996 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 468), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 23. Juni 2011 (Sächsisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt S. 203, 211). 

 

Sachsen-Anhalt 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beamten in den Laufbahnen 

des feuerwehrtechnischen Dienstes vom 20. März 2007 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt S. 51), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 19. März 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 

Sachsen-Anhalt S. 179).“ 

 

 14.  Anlage 11 wird wie folgt geändert:
a) Bei den Angaben zur Zwischenprüfung 

wird die Angabe „20 x“ durch die Angabe 
„25 x“ ersetzt.

b) Die Worte „zur Rettungsassistentin oder 
zum Rettungsassistenten“ werden durch 
die Worte „zur Rettungssanitäterin oder 
zum Rettungssanitäter“ ersetzt.

c) Bei den Angaben zur Staatlichen Prüfung 
zur Rettungssanitäterin oder zum Rettungs-
sanitäter wird die Angabe „25 x“ durch die 
Angabe „20 x“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.
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Aufgrund des § 137 Absätze 1 und 2, des § 142 
Absatz 3 und des § 144 Absatz 2 Nummer 2 des 
Landeswassergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 91), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 7. Oktober 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 387), und § 175 des Landesverwaltungsgeset-
zes verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie:

Inhaltsübersicht:

Teil 1 
Geltungsbereich, Zuständigkeiten

§  1 Geltungsbereich
§  2 Private Häfen
§  3 Geltung anderer Rechtsvorschriften
§  4 Hafenbehörden und Zuständigkeiten
§  5 Befugnisse
§  6 Zusammenarbeit und Informationspflicht
§  7 Bekanntmachungen

Teil 2 
Verhalten im Hafen

Abschnitt 1 
Allgemeines

§  8 Grundregel für das Verhalten im Hafen

§  9 Verantwortung der Fahrzeugführung

§ 10 Benutzung des Hafens und der Hafenanlagen

§ 11 Beschränkung der Hafenbenutzung

§ 12 Erlaubnis zum Ein- und Auslaufen

§ 13 Meldepflicht

§ 14 Anzeigepflicht, Beseitigung von Hindernissen

§ 15 Reinhaltung des Hafens, Umweltschutz

§ 16 Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen

§ 17 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Abschnitt 2 
Verkehr

§ 18 Fahrgeschwindigkeit, Vorsichtsmaßnahmen

§ 19 Durchfahren von Schleusen und Brücken

Abschnitt 3 
Aufenthalt, Umschlag, Lagerung

§ 20 Liegeplätze, Ankern

§ 21 Festmachen

§ 22 Landverbindungen der Wasserfahrzeuge

§ 23 Vertretung der Schiffsführung und Bewa-
chung der Wasserfahrzeuge

§ 24 Drehen der Schiffsschraube

§ 25 Laden und Löschen

§ 26 Abstellen und Lagern von Gütern

§ 27 Fahrgastschifffahrt

§ 28 Stilllegen von Wasserfahrzeugen

Abschnitt 4 
Besondere Sicherheitsbestimmungen

§ 29 Störende Fahrzeugteile

§ 30 Rettungsgeräte

§ 31 Verhalten bei Gefahr

Teil 3 
Harmonisierte Binnenschifffahrtsinformations-

dienste in Binnenhäfen

§ 32 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 33 Pflichten

Teil 4 
Schlussvorschriften

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

§ 35 Inkrafttreten

Landesverordnung 
für die Häfen in Schleswig-Holstein 

(Hafenverordnung – HafVO)
Vom 25. November 20141)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 753-2-138

1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und 
Entladen von Massengutschiffen (ABl. L 13 S. 9), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nummer 1137/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. L 311 S. 1).

 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle (Neufassung) (ABl. L 131 S. 57), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/38/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 (ABl. L 218 S. 1).

 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
21. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffs-
kraftstoffen (ABl. L 327 S. 1).

 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
7. September 2005 über harmonisierte Binnenschiffahrtsinformationsdienste (RIS) auf den Binnenwasserstraßen der 
Gemeinschaft (ABl. L 255 S. 152; L 344 S. 52), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nummer 219/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 (ABl. L 87, S. 109).
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Teil 1 
Geltungsbereich, Zuständigkeiten

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für alle öffentlichen Hä-
fen in Schleswig-Holstein und nach Maßgabe des 
§ 2 für private Häfen, in denen Güterumschlag 
oder Passagierverkehr erfolgt.
(2) Häfen im Sinne dieser Verordnung sind alle See- 
und Binnenschifffahrtshäfen, Lösch- und Lade-
plätze, Anlegestellen und sonstige Anlagen an öf-
fentlichen Gewässern in öffentlicher oder privater 
Trägerschaft, die zum Festmachen von Wasserfahr-
zeugen geeignet sind.
(3) Das Gebiet eines öffentlichen Hafens umfasst 
die Land- und Wasserflächen, die von den Hafen-
behörden als solche öffentlich bekannt gemacht 
werden und entsprechend zu kennzeichnen sind. 
(4) Diese Verordnung gilt auch auf den land- und 
wasserseitigen Hafenzufahrten sowie auf den 
schiffbaren Außentiefs, soweit diese nicht Teil einer 
Bundeswasserstraße sind. Auf Hafengewässern, 
die ganz oder teilweise zur Bundeswasserstraße 
gehören, gilt die Hafenverordnung innerhalb der in 
Abstimmung mit der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes festgelegten Hafengrenzen, 
soweit nach § 4 Absatz 4 Aufgaben der Hafenauf-
sicht (Hafenpolizei) wahrzunehmen sind.

§ 2 
Private Häfen

(1) Private Häfen im Sinne dieser Verordnung sind 
Häfen in privater Trägerschaft, die nicht für den 
Gemeingebrauch gewidmet sind.
(2) Für private Häfen gelten die §§ 3 bis 9, 11, 12 
Absatz 1 Nummer 4 bis 6, Absatz 2 und 3, § 16 
sowie §§ 28 bis 35.
(3) Regelungen nach § 10, insbesondere die Hafen-
benutzungsordnung nach § 10 Absatz 2, die die 
Bestimmungen zur Wahrung der öffentlichen Si-
cherheit enthält, sind durch den Betreiber des Ha-
fens zu erlassen und der Hafenbehörde zur Geneh-
migung vorzulegen. Die Genehmigung der Hafen-
behörde gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von 
zwei Monaten zulässige Einwendungen erhoben 
werden. Sie kann nur aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit verweigert werden.
(4) Anordnungen hinsichtlich der Regelungen der 
§§ 13 bis 26 dieser Verordnung trifft der Betreiber 
des Hafens. Er hat dafür eine sachkundige Person 
(Hafenkapitänin, Hafenkapitän, Hafenmeisterin 
oder Hafenmeister) zu bestellen, die in ihrem Na-
men Weisungen zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit im Hafen erteilt.

§ 3 
Geltung anderer Rechtsvorschriften

(1) Erstreckt sich der örtliche oder sachliche Gel-
tungsbereich der nachstehenden schifffahrtsrecht-

lichen Vorschriften des Bundes nicht auch auf die 
Häfen, finden diese Vorschriften entsprechende 
Anwendung im Geltungsbereich der Hafenverord-
nung, soweit sie Regelungen über das sichere Ver-
halten im Umgang mit Wasserfahrzeugen treffen:

1. Die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchS-
trO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Oktober 1998 (BGBl. I S. 3209, BGBl. I 1999 
S. 193), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2802), hin-
sichtlich der Allgemeinen Bestimmungen, Fahr-
regeln, Sichtzeichen, Lichter und Signale,

2. die Verordnung zu den Internationalen Regeln 
von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen 
auf See vom 13. Juni 1977 (BGBl. I S. 813), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Ja-
nuar 2012 (BGBl. I S. 112), hinsichtlich der Aus-
weich- und Fahrregeln, Lichter, Signalkörper, 
Licht und Schallsignale,

3. die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) 
vom 16.Dezember 2011 (Anlageband zum 
Bundesgesetzblatt Teil I Nummer 1 vom 2. Ja-
nuar 2012), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. Mai 2014 (BGBl. I S. 610), hinsichtlich 
der Fahrregeln, Sichtzeichen, Lichter und Sig-
nale auf Gewässern der Binnenschifffahrtshä-
fen, die nicht zur Bundeswasserstraße gehören,

4. die Sportbootführerscheinverordnung-See vom 
20. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1988), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
2003 (BGBl. I S. 367), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. Mai 2014 (BGBl. I S. 610).

(2) Für die Schienenbahnen innerhalb des Hafenge-
bietes gelten

1. hinsichtlich der Bahnen des öffentlichen Ver-
kehrs Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Ju- 
li 2012 (BGBl. I S. 1703),

2. hinsichtlich der Bahnen des nicht öffentlichen 
Verkehrs die Verordnung über den Bau und den 
Betrieb von Anschlußbahnen vom 14. Novem-
ber 1956 (GVOBl. Schl.-H. S. 177).

§ 4 
Hafenbehörden und Zuständigkeiten

(1) Hafenbehörden sind die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister der Städte und amtsfreien Ge-
meinden, die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor, 
in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvor-
steherin oder der Amtsvorsteher für die Ämter als 
örtliche Ordnungsbehörde. Abweichend von Satz 1 
sind Hafenbehörde

1. für die kreiseigenen Häfen die Landrätinnen und 
Landräte als Kreisordnungsbehörden,
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2. für die landeseigenen und sonstigen Häfen an 
der Westküste der Landesbetrieb für Küsten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz.

(2) Die Hafenbehörde ist zuständig
1. für die Überwachung, in öffentlichen Häfen 

auch für die Regelung der Benutzung desHa-
fens, des Verkehrs im Hafen und der Schiffsent-
sorgung,

2. für die Abwehr von Gefahren, die der Allgemein-
heit oder dem einzelnen, Tieren, wichtigen Ge-
meingütern und anderen Sachen aus dem 
Zustand, der Benutzung oder dem Betrieb des 
Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen,

3. für die Aufgaben der Strom- und Schifffahrtspo-
lizei im Rahmen der Nummern 1 und 2 entspre-
chend den in § 3 Absatz 1 genannten Vorschrif-
ten,

4. als Genehmigungsbehörde in den Fällen des § 139 
Absatz 2 Nummer 5 des Landeswassergeset-
zes,

5. für Bekanntmachungen nach dieser Verordnung.
(3) Soweit Aufgaben nach dieser Verordnung unter 
den Voraussetzungen des § 24 Absatz 2 des Lan-
desverwaltungsgesetzes in Handlungsformen des 
privaten Rechts wahrgenommen werden dürfen, 
kann sich die Hafenbehörde mit Zustimmung des 
Hafenbetreibers seiner Dienstkräfte bedienen.
(4) In Häfen, die Teile einer Bundeswasserstraße 
sind, obliegen der Hafenbehörde die Aufgaben der 
Hafenpolizei. Die Zuständigkeit der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes bleibt unbe-
rührt.
(5) Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein ist Planfeststellungsbehörde 
nach § 139 Absatz 1 des Landeswassergesetzes. 
Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz ist Genehmigungsbehörde nach 
§ 139 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des Landeswas-
sergesetzes.

§ 5 
Befugnisse

(1) Zur Durchführung der Aufgaben nach § 4 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 sowie im Interesse der Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind die zu-
ständigen Behörden ermächtigt, gemäß § 137 Ab-
satz 2 Satz 2 Landeswassergesetz Fahrzeuge, 
Ladungen und Anlagen zu überprüfen.
(2) Die nach § 137 Absatz 2 Satz 3 Landeswasser-
gesetz verantwortlichen Personen haben den zu-

ständigen Behörden Auskunft über Bauart, Ausrüs-
tung, Ladung und Ladungsrückständen ihrer Fahr-
zeuge sowie über die Besetzung und Bemannung 
der Wasserfahrzeuge und über besondere Vor-
kommnisse an Bord auch auf der Reise zu erteilen. 
Auf Verlangen sind die Schiffs-, Lade- und Beförde-
rungspapiere zur Prüfung auszuhändigen.
(3) Die zuständigen Hafenbehörden werden er-
mächtigt, Anordnungen zu erlassen, die zur allge-
meinen Gefahrenabwehr in den Häfen, zur Sicher-
heit der Schifffahrt, des Hafenbetriebes sowie zum 
Schutz der Umwelt erforderlich sind. Der Betreiber 
des Hafens oder der Umschlaganlage soll vor Er-
lass der Anordnung über deren Gründe informiert 
werden.
(4) Auf Antrag kann die Hafenbehörde im Einzelfall 
von den Vorschriften dieser Verordnung befreien.

§ 6 
Zusammenarbeit und Informationspflicht

(1) Die Hafenbehörde erfüllt ihre Aufgaben in Zu-
sammenarbeit mit den anderen im Hafenbereich 
tätigen Stellen und zuständigen Behörden, insbe-
sondere arbeitet sie mit der Polizei sowie den für 
die Schiffssicherheit und die Durchführung der in-
ternationalen und regionalen Regelwerke über die 
Hafenstaatkontrolle zuständigen Behörden zusam-
men. Die Hafenbehörde übermittelt folgende Anga-
ben, soweit sie über diese verfügt, der für die Ha-
fenstaatkontrolle zuständigen Behörde:
1. Gemäß Artikel 9 und Anhang III der Richtli- 

nie 2009/16/EG gemeldete Informationen
2. Informationen über Schiffe, die gemäß der Richt-

linie 2009/16/EG, der Richtlinie 2000/59/EG2) 
der Richtlinie 2002/59/EG3) oder der Verord-
nung (EG) Nummer 725/20044) erforderliche 
Angaben nicht mitgeteilt haben;

3. Informationen über Schiffe, die ohne Einhaltung 
der §§ 7 und 8 der Hafenentsorgungsverord-
nung vom 9. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 303), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), 
ausgelaufen sind;

4. Informationen über Schiffe, denen aus Sicher-
heitsgründen der Zugang zu einem Hafen ver-
weigert wurde oder die eines Hafens verwiesen 
wurden;

5. Informationen über offensichtliche Auffälligkei-
ten gemäß Absatz 2.

2) Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffang-
einrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände (ABl. L 332 S. 81), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nummer 1137/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. L 311 S. 1).

3) Der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung 
eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr (ABl. L 208 S. 10), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2011/15/EU der Kommission vom 23. Februar 2011 (ABl. L 49 S. 33).

4) Verordnung (EG) Nummer 725/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 31. März 2004 zur Erhöhung 
der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ABl. L 129 S. 6), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nummer 219/2009 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. März 2009 (ABl. L 87 S. 109).
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(2) Erhält die Hafenbehörde Kenntnis davon, dass 
ein Schiff im Hafen offensichtliche Auffälligkeiten 
aufweist, die die Sicherheit des Schiffes oder die 
Meeresumwelt gefährden, unterrichtet sie unver-
züglich und vorzugsweise in elektronischem For-
mat die zuständigen Kontrollbehörden unter folgen-
den Angaben:
1. Name, IMO-Kennnummer, Rufzeichen und 

Flagge des Schiffes,
2. letzter Anlaufhafen und Bestimmungshafen,
3. Uhrzeit der Ankunft im Hafen und der geplanten 

Zeit des Auslaufens,
4. Beschreibung der an Bord festgestellten offen-

sichtlichen Auffälligkeiten.
Unbeschadet der Informationspflicht an die zustän-
dige Behörde kann zusätzlich die Polizei unterrich-
tet werden.

§ 7 
Bekanntmachungen

Allgemeinverbindliche rechtswirksame Festsetzun-
gen, Bekanntmachungen oder sonstige Anordnun-
gen der Hafenbehörde, die nicht nur bestimmte 
Personen betreffen und für einen bestimmten Fall 
gelten, sind an geeigneten, jeder Hafenbenutzerin 
oder jedem Hafenbenutzer zugänglichen Stellen im 
Hafengebiet auszuhängen. Sie können zusätzlich 
in einem geeigneten Hafeninformationssystem be-
kannt gemacht werden. Die Verordnung über die 
örtliche Bekanntmachung und Verkündung vom 
11. November 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 527), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 8. Novem- 
ber 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 439), bleibt unbe-
rührt.

Teil 2 
Verhalten im Hafen

Abschnitt 1 
Allgemeines

§ 8 
Grundregel für das Verhalten im Hafen

Im Geltungsbereich dieser Verordnung hat sich je-
der so zu verhalten, dass die Sicherheit im Hafen 
und der sichere Betrieb des Hafens und seiner Ein-
richtungen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs, die Sicherheit des Fahrzeugbetriebs sowie 
die Belange des Umweltschutzes gewährleistet 
sind, und dass kein anderer geschädigt, gefährdet 
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert oder belästigt wird. Die Fahrzeugführung 
ist für das ordnungsgemäße Verhalten im Sinne 
des Satzes 1 für alle auf dem Fahrzeug befindli-
chen Personen verantwortlich.

§ 9 
Verantwortung der Fahrzeugführung

Die Führung eines Land- oder Wasserfahrzeuges 
oder deren Vertretung sowie Personen, unter deren 

Obhut Land- oder Wasserfahrzeuge stehen, sind 
dafür verantwortlich, dass die Vorschriften dieser 
Verordnung innerhalb ihres Verantwortungsberei-
ches befolgt werden.

§ 10 
Benutzung des Hafens und der Hafenanlagen

(1) Jedermann darf das Hafengebiet und die Ha-
fenanlagen im Rahmen der Widmung nach Maß-
gabe der Vorschriften dieser Verordnung und des 
Hafenabgaberechts benutzen, soweit gleiche 
Rechte anderer oder Sondernutzungsrechte nicht 
entgegenstehen.

(2) Die Hafenbehörde wird ermächtigt, Einzelheiten 
der Benutzung des Hafengebietes und der Hafen-
anlagen, die durch die besonderen örtlichen und 
rechtlichen Verhältnisse bedingt sind, durch gene-
relle Anordnungen (Hafenbenutzungsordnungen) 
zu regeln.

§ 11 
Beschränkung der Hafenbenutzung

Die Hafenbehörde kann zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit, die Schifffahrt, den 
Hafenbetrieb sowie zum Schutz der Umwelt den 
Aufenthalt von Personen und von Land- oder Was-
serfahrzeugen oder die Benutzung von Hafenanla-
gen und -einrichtungen vorübergehend einschrän-
ken, zeitlich begrenzen oder versagen. Sie handelt 
dabei möglichst im Benehmen mit dem Betreiber 
des Hafens oder der Umschlaganlage.

§ 12 
Erlaubnis zum Ein- und Auslaufen

(1) Einer Erlaubnis der Hafenbehörde zum Einlaufen 
in einen Hafen bedürfen Wasserfahrzeuge, die

1. zu sinken drohen, brennen oder bei denen 
Brandverdacht besteht oder nicht mit Sicherheit 
feststeht, dass ein Brand völlig gelöscht ist,

2. wegen ihrer Bauart oder Abmessungen den Ha-
fenbetrieb oder die Hafenanlagen gefährden 
oder behindern können,

3. zum Verschrotten bestimmt sind,

4. besonderen Maßnahmen nach dem Gesetz zu 
den Internationalen Gesundheitsvorschriften 
(2005) vom 23. Mai 2005 vom 20. Juli 2007 
(BGBl. 2007 II S. 930), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566), 
und  dem Gesetz zur Durchführung der Interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften vom 21. März 
2013 (BGBl. I S. 566) in der jeweils geltenden 
Fassung unterliegen,

5. mit Kernenergie angetrieben werden oder Kern-
waffen an Bord haben,

6. undichte Behälter mit umweltgefährdenden 
Stoffen mit sich führen oder aufgefischte 



Nr. 15 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2014; Ausgabe 18. Dezember 2014 389

Kriegsmunition oder Minen in den Hafen ver-
bringen wollen oder

7. als ehemalige Kauffahrteischiffe, Fischereifahr-
zeuge, Behördenfahrzeuge oder sonstige 
schwimmende Geräte oder Fahrzeuge oder Ma-
rineschiffe ohne Schwimmfähigkeitsattest einer 
oder eines anerkannten Sachverständigen ein-
gesetzt werden.

(2) Erleidet ein Wasserfahrzeug nach dem Einlaufen 
im Hafen einen Schaden, der eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit mit sich bringt, oder tritt ei-
ner der in Absatz 1 genannten Umstände erst im 
Hafen ein, hat die Schiffsführung die Hafenbehörde 
oder die Polizei oder den Betreiber des Hafens oder 
der Umschlaganlage unverzüglich zu unterrichten.

(3) Die Hafenbehörde kann das Verlassen des Ha-
fens anordnen, wenn eine der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 gegeben ist.

(4) Fahrzeuge, die durch Handeln oder Unterlassen 
ihrer Schiffsführung oder ihrer Besatzung oder in-
folge mangelhafter Beschaffenheit ihrer Ladung Be-
schädigungen an Hafenanlagen oder Verunreini-
gungen des Hafengebietes verursacht haben oder 
gegen die insoweit hinreichender Verdacht besteht, 
dürfen den Hafen nur mit Erlaubnis der Hafenbe-
hörde verlassen.

§ 13 
Meldepflicht

(1) Von der Schiffsführung oder deren Bevollmäch-
tigten sind der Hafenbehörde mindestens 24 Stun-
den vor Ankunft des Wasserfahrzeuges, spätestens 
nach Verlassen des letzten Hafens, zu melden:

1. Die voraussichtliche Ankunfts- und Liegezeit,

2. der Ankunftstiefgang und der voraussichtliche 
Abgangstiefgang im Frischwasser,

3. die größte Länge und Breite des Wasserfahrzeu-
ges,

4. Antriebsart und besondere Manövriereinrichtun-
gen,

5. Eigenschaften des Wasserfahrzeuges, die für 
das Einlaufen oder Liegen Sondermaßnahmen 
erforderlich machen können,

6. Umschlagsbetrieb, Art und Menge der zu laden-
den oder löschenden Ladung.

Die Angaben sind vor Ankunft des Wasserfahrzeu-
ges zu berichtigen, wenn sich gegenüber der ers-
ten Meldung Abweichungen ergeben. Die Fahr-
zeugführung oder deren Bevollmächtigte haben das 
Wasserfahrzeug rechtzeitig vor Verlassen des Ha-
fens abzumelden. Die Hafenbehörde kann bei 
Schiffen, die nach einem mit ihr abgestimmten 
Fahrplan verkehren, für die Schiffsmeldung abwei-
chende Regelungen treffen oder ganz auf sie ver-
zichten.

(2) Von der Schiffsführung oder von der von ihr be-
auftragten Stelle sind unverzüglich nach Schiffsan-
kunft der Hafenbehörde Rechnungsempfänger, Ver-
messung der Wasserfahrzeuge, Menge und Art der 
geladenen Ladung und gegebenenfalls die Passa-
gierzahl aufzugeben. Die oder der zur Meldung Be-
vollmächtigte muss in der Lage sein, ausreichende 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Erklä-
rungen abzugeben. Die Form der Meldung be-
stimmt die Hafenbehörde. Sie kann einzelne Was-
serfahrzeuge von der Meldepflicht befreien, wenn 
eine entsprechende Datenübermittlung auf andere 
Weise sichergestellt ist. Die Hafenbehörde kann die 
Meldepflicht erweitern, einschränken oder auf sie 
verzichten.

(3) Die Meldepflicht entfällt für im Inland beheima-
tete

1. Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes bei der Er-
füllung hoheitlicher Aufgaben,

2. Rettungs-, Feuerlösch- und Lotsenfahrzeuge,

3. Fischerei- und Sportfahrzeuge im jeweiligen Hei-
mathafen und

4. Schleppfahrzeuge, die ohne einen Liegeplatz zu 
beanspruchen, Schiffe lediglich ein- oder aus-
bringen oder die regelmäßig in dem betreffen-
den Hafen bugsieren.

§ 14 
Anzeigepflicht, Beseitigung von Hindernissen

(1) Bei erheblichen Störungen des Hafenbetriebs, 
bei Feuer im Hafengebiet und auf Wasserfahrzeu-
gen sowie bei Gefahren für Leben oder Gesundheit 
von Menschen, für wesentliche Sachwerte oder 
bei Gefahren für die Umwelt hat jede Hafenbenut-
zerin oder jeder Hafenbenutzer unverzüglich die 
Hafenbehörde oder die Polizei zu unterrichten. Von 
Wasserfahrzeugen kann in Notfällen durch ein an-
haltendes Schallsignal um Hilfe gerufen werden.

(2) Ins Wasser gefallene Gegenstände sind von der 
oder dem Verantwortlichen sofort zu beseitigen. Ist 
das nicht möglich, haben die Verantwortlichen für 
die Warnung anderer Verkehrsteilnehmer zu sorgen 
und die Hafenbehörde oder die Behörden der Poli-
zei unverzüglich zu unterrichten.

(3) Beschädigungen an den Hafenanlagen hat die 
für die Verursachung des Schadens verantwortli-
che Person unverzüglich der Hafenbehörde oder 
den Behörden der Polizei anzuzeigen.

§ 15 
Reinhaltung des Hafens, Umweltschutz

(1) Die Verunreinigung des Hafens ist verboten. La-
dungsrückstände und Abfälle dürfen nicht in das 
Hafengewässer eingebracht werden. Im Übrigen 
bleiben die nationalen und internationalen Entsor-
gungsvorschriften unberührt.
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(2) Im Hafen sind Lärm-, Staub- oder Abgasent-
wicklungen so gering wie möglich zu halten. So-
weit Gründe der Gefahrenabwehr es erfordern, 
kann die Hafenbehörde in Abstimmung mit der für 
den Immissionsschutz zuständigen Behörde bei un-
zumutbaren Lärm-, Staub- oder Abgasemissionen 
die Einschränkung des Schiffs- und/oder Um-
schlagbetriebes veranlassen oder bei Unmöglich-
keit der Einschränkbarkeit für Fahrzeuge und be-
wegliches Gerät das Verlassen des Hafens oder die 
Einstellung des Umschlagsbetriebes anordnen. 

§ 16 
Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen

(1) Auf Schiffen, die am Liegeplatz festgemacht 
sind, dürfen ab dem 1. Januar 2010 keine Schiffs-
kraftstoffe verwendet werden, deren Schwefelge-
halt 0,10 Massenhundertteile überschreitet. Falls 
eine Umstellung der Schiffskraftstoffzufuhr erfor-
derlich ist, muss diese spätestens zwei Stunden 
nach Ankunft des Seeschiffes abgeschlossen sein, 
so dass der Grenzwert nach Satz 1 eingehalten 
wird, und darf nicht früher als dreißig Minuten vor 
dem Verlassen des Liegeplatzes erfolgen. Der Zeit-
punkt des Abschlusses der Umstellung der Schiffs-
kraftstoffzufuhr ist in einem Seetagebuch einzutra-
gen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schiffe, die

1. sich voraussichtlich nicht länger als zwei Stun-
den am Liegeplatz befinden werden,

2. am Liegeplatz alle Motoren abschalten und land-
seitige Elektrizität nutzen oder

3. emissionsmindernde Verfahren anwenden, mit 
denen kontinuierliche Verringerungen der 
Schwefeldioxidemissionen erreicht werden, die 
mindestens denjenigen entsprechen, die bei der 
Verwendung von Kraftstoffen, deren Schwefel-
gehalt 0,10 Massenhundertteile nicht über-
schreitet, erzielt worden wären; die emissions-
mindernden Verfahren müssen dabei die Krite-
rien nach Anhang II der Richtlinie 1999/32/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über eine Verrin-
gerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssi-
ger Kraft- und Brennstoffe und zur Änderung 
der Richtlinie 93/12/EWG (ABl. L 121 S. 13), 
zuletzt geändert durch Richtlinie 2012/33/EU 
vom 21. November 2012 (ABl. L 327 S. 1), er-
füllen.

(3) Die Hafenbehörde und die Wasserschutzpolizei 
sind befugt, die Eintragung gemäß Absatz 1 Satz 3 
und die Tanklieferscheine zu kontrollieren. Auf An-
weisung der Hafenbehörde oder der Wasserschutz-
polizei hat die Schiffsführerin, der Schiffsführer 
oder die oder der sonst für den Schiffsbetrieb Ver-
antwortliche dafür Sorge zu tragen, dass eine 
Probe des im Hafen verwendeten Kraftstoffes ge-
nommen und der anweisenden Behörde ausgehän-

digt wird. Die Hafenbehörde und die Wasserschutz-
polizei sind befugt, die Probenahme zu beaufsichti-
gen.

§ 17 
Allgemeine Sicherheitsvorschriften

(1) Es ist verboten
 1. unbefugt das Hafengebiet anders als über die 

öffentlichen Zugänge zu betreten oder zu be-
fahren,

 2. die Wasserflächen mit Surfbrettern oder Was-
sermotorrädern zu befahren,

 3. in der Nähe von feuergefährlichen oder explo-
sionsfähigen Stoffen oder Behältern, in denen 
solche Stoffe befördert, gelagert oder umge-
schlagen werden, zu löten, zu schweißen, zu 
rauchen oder sonst mit offenem Feuer oder 
funkenerzeugenden Geräten zu hantieren,

 4. feste Stoffe jeder Art, insbesondere Verlade-
rückstände und feste Abfälle an Stellen abzu-
lagern, die nicht als Sammelstellen gekenn-
zeichnet sind,

 5. Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), 
zuletzt geändert durch Artikel 44 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), 
unbefugt ins Hafengebiet einzubringen oder 
unbefugt im Hafengebiet zu lagern,

 6. Verladeanlagen, Bahngleise oder Wasserfahr-
zeuge unbefugt zu betreten,

 7. unbefugt Umschlagsflächen zu durchfahren, 
sich im Arbeitsbereich von Kränen, Flurförder-
geräten, Terminalzugmaschinen und ähnlichen 
Geräten aufzuhalten,

 8. Betriebseinrichtungen des Hafens unbefugt zu 
benutzen oder in Betrieb zu setzen,

 9. Feuerlösch- oder Rettungsgeräte unbefugt zu 
entfernen oder missbräuchlich zu benutzen,

10. eine Eisdecke der Hafengewässer zu betreten,
11.  die zum Festmachen von Wasserfahrzeugen 

bestimmten Einrichtungen sowie die Zugänge 
zu verstellen oder sonst die Benutzung zu be-
hindern,

12. auf den Verkehrsflächen des Hafengebietes 
unbefugt Fahrzeuge zu parken oder sonstige 
Gegenstände abzustellen oder zu lagern, 

13. auf Wasserflächen unmittelbar vor und in den 
Zufahrten zu Umschlag- und Fährschiffsanla-
gen unbefugt mit Fahrzeugen aller Art zu fah-
ren.

(2) Eine Erlaubnis der Hafenbehörde benötigt, wer 
beabsichtigt,
1. Stapelläufe, Wettfahrten, Korsofahrten, Feuer-

werke oder andere Veranstaltungen durchzufüh-
ren,
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2. Leuchtzeichen, auffallende Tafeln, Schilder oder 
Werbeanlagen jeder Art anzubringen, soweit da-
durch der Hafenbetrieb beeinträchtigt werden 
kann,

3. Bergungs- oder Taucherarbeiten auszuführen so-
wie Verschrottungsarbeiten und Reparaturen 
vorzunehmen, die geeignet sind, die Sicherheit 
im Hafen zu beeinträchtigen,

4. Verkehrszeichen, Wegweisungen, Kaibeleuch-
tungen oder Hinweisschilder für die Hafenbe-
nutzung aufzustellen und

5. Wasserfahrzeuge, Ladungen oder Lagerhallen 
auszuräuchern oder zu durchgasen; dies ist nur 
durch behördlich anerkannte Schädlingsbe-
kämpferinnen oder Schädlingsbekämpfer zuläs-
sig.

(3) Die Hafenbehörde kann das Auslegen von Fi-
schereigeräten und die Ausübung des Fischfanges 
örtlich und zeitlich beschränken.

Abschnitt 2 
Verkehr

§ 18 
Fahrgeschwindigkeit, Vorsichtsmaßnahmen

(1) Die Geschwindigkeit aller Land- und Wasser-
fahrzeuge ist so einzurichten, dass sie vor Hinder-
nissen ausweichen und nötigenfalls rechtzeitig an-
halten können. Auf den Wasserflächen beträgt die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h; auf den 
Landflächen 30 km/h. Die Hafenbehörde kann all-
gemein oder für Teile des Hafens oder für einzelne 
Benutzer eine andere Höchstgeschwindigkeit fest-
setzen.

(2) Beim An- und Ablegen sind Schiffsschrauben, 
Heck- und Bugstrahlruder mit besonderer Vorsicht 
zu benutzen. Wendemanöver sind mit geringer Ma-
schinenkraft und in angemessenem Abstand vom 
Ufer durchzuführen.

(3) Für Tidehäfen und ihre Zufahrten kann die Ha-
fenbehörde als Voraussetzung für das Befahren mit 
Wasserfahrzeugen einen Mindestwasserstand oder 
eine Obergrenze für den Tiefgang festsetzen.

(4) Auf Wasserfahrzeugen, die wegen ihrer Abmes-
sungen, mangelnder Maschinenkraft oder aus me-
teorologischen oder anderen Gründen im Hafen 
nicht sicher manövrieren können, muss sich die 
Schiffsführung ausreichender Schlepperhilfe bedie-
nen. Wenn die Fahrzeuge nicht sicher mit Leinen 
verholt werden können, gilt Satz 1 entsprechend. 
Die Hafenbehörde kann die Verpflichtung zur An-
nahme von Schleppern im Einzelnen regeln.

§ 19 
Durchfahren von Schleusen und Brücken

Die Hafenbehörde kann Zeiten des Schleusen- und 
Brückenbetriebs bestimmen. Diese sind bekannt zu 
machen.

Abschnitt 3 
Aufenthalt, Umschlag, Lagerung

§ 20 
Liegeplätze, Ankern

(1) Liegeplätze an den Anlagen im öffentlichen Ha-
fengebiet werden von der Hafenbehörde zugewie-
sen. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung ei-
nes bestimmten Liegeplatzes. Die Hafenbehörde 
kann die Liegeplatzbenutzung zeitlich begrenzen, 
mehrere Fahrzeuge nebeneinander legen und das 
Verholen von Wasserfahrzeugen anordnen, soweit 
dies im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs oder zur Sicherheit des Hafenbetrie-
bes erforderlich ist. Zugewiesene Liegeplätze dür-
fen nur mit Erlaubnis der Hafenbehörde gewechselt 
werden.

(2) Die Hafenbehörde ist berechtigt, die öffentli-
chen Wasserflächen im Hafengebiet vor den priva-
ten Hafenanlagen mit wartenden oder zu reparie-
renden Schiffen zu belegen, sofern und solange 
diese Liegeplätze von den Betreibern der privaten 
Hafenanlagen nicht für ihren eigenen Betrieb ge-
nutzt werden. Die Betreiber der Anlagen haben das 
Festmachen zu dulden.

(3) Uferstrecken und Schifffahrtsanlagen, die für 
den Passagierverkehr oder Umschlag gefährlicher 
Güter eingerichtet oder für Schiffe im Linienverkehr 
bestimmt sind, dürfen von anderen Fahrzeugen 
nicht als Liegeplätze benutzt werden. Die Hafenbe-
hörde kann weitere Liegeplätze bestimmten Zwe-
cken vorbehalten, wenn dies im öffentlichen Inter-
esse liegt.

(4) Sind im Hafen Liegeplätze bestimmten Zwe-
cken vorbehalten, dürfen für dieselben Zwecke an-
dere Liegeplätze nur mit Erlaubnis der Hafenbe-
hörde benutzt werden.

(5) Außer auf besonders bekannt gemachten Ree-
den oder Ankerplätzen darf im Hafen nur mit Er-
laubnis der Hafenbehörde geankert werden. Der 
Gebrauch des Ankers für Manövrierzwecke gilt 
nicht als Ankern.

§ 21 
Festmachen

(1) Wasserfahrzeuge sind an den dafür bestimmten 
Einrichtungen in schifffahrtsüblicher Weise sicher 
und so festzumachen, dass die Befestigung leicht 
gelöst werden kann. Die Befestigung ist zu über-
wachen.

(2) Befestigungen, durch die der Verkehr auf den 
Wasser- oder Landflächen oder der Umschlag be-
hindert werden kann, dürfen nur mit Erlaubnis der 
Hafenbehörde angebracht und unterhalten werden.

(3) Die Hafenbehörde kann zur Vermeidung von 
Gefahren bestimmen, dass sich Wasserfahrzeuge 
zum Festmachen und Loswerfen einer oder eines 
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von der Hafenbehörde zugelassenen Festmacherin 
oder Festmachers bedienen müssen.

§ 22 
Landverbindungen der Wasserfahrzeuge

(1) Landgänge müssen verkehrssicher sein. Ihre 
Benutzung ist verboten, solange eine verkehrssi-
chere Landverbindung nicht hergestellt ist. Sie dür-
fen den Umschlag- und Eisenbahnbetrieb im Ha-
fengebiet nicht behindern. Bei Dunkelheit sind die 
Landgänge ausreichend zu beleuchten.

(2) Liegen mehrere Wasserfahrzeuge nebeneinan-
der, muss auf den dem Ufer näher liegenden Was-
serfahrzeugen das Überlegen von Stegen, der Ver-
kehr von Personen und der Transport von Gütern 
des Schiffsbedarfs geduldet werden.

§ 23 
Vertretung der Schiffsführung und Bewachung 

der Wasserfahrzeuge

(1) Die Schiffsführung hat für die Zeit der Abwe-
senheit eine schifffahrtskundige Vertretung zu be-
stellen, die jederzeit kurzfristig erreichbar sein 
muss. Sie muss über das Wasserfahrzeug und die 
Ladung Auskunft geben können und im Besitz der 
Schiffspapiere sein.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wasserfahrzeuge, die 
nach § 13 Absatz 3 keiner An- und Abmeldung be-
dürfen. Die Hafenbehörde kann Ausnahmen nach 
Absatz 1 zulassen, wenn eine für das Fahrzeug 
verantwortliche, ortsansässige Person bei Bedarf 
rechtzeitig erreichbar ist. Die Hafenbehörde kann 
auch zulassen, dass für mehrere Fahrzeuge eine 
verantwortliche Person bestimmt wird.

(3) Für aus dem Verkehr gezogene oder aufgelegte 
Fahrzeuge ist die Besetzung und Bewachung nach 
Weisung der Hafenbehörde durchzuführen. Die Ha-
fenbehörde kann diese Regelung auch für bewohn-
bare Fahrzeuge anordnen.

(4) Bei Verholmanövern und anderen Ortsverände-
rungen müssen Wasserfahrzeuge eine ausrei-
chende Besatzung an Bord haben. Gleiches gilt für 
das Verholen von im Bau befindlichen Schiffen auf 
Werften.

§ 24 
Drehen der Schiffsschraube

(1) Auf festgemachten Wasserfahrzeugen darf die 
Schiffsschraube nur gedreht werden

1. zu einer kurzen Maschinenprobe vor dem Able-
gen, wenn

a) das Wasserfahrzeug keine Grundberührung 
hat,

b) die Schiffsschraube langsam dreht und

c) dadurch keine Vertiefungen oder Verflachun-
gen der Hafensohle verursacht werden kön-
nen und eine Beschädigung anderer Wasser-

fahrzeuge oder der Hafenanlagen ausge-
schlossen ist, oder

2. mit Erlaubnis der Hafenbehörde zur Erprobung 
der Antriebsmaschine und zur Feststellung der 
Zugkraft (Maschinen- oder Pfahlprobe).

(2) Während der Maschinenprobe hat die Schiffs-
führung durch eine Aufsicht am Heck dafür zu sor-
gen, dass andere Wasserfahrzeuge bei Annäherung 
gewarnt und bei Gefahr die Maschinen sofort ge-
stoppt werden können.

(3) Fahrzeuge, die ihre Schiffsschraube während 
der Liegezeit betriebsbedingt drehen müssen, ha-
ben für geeignete Sicherungsvorrichtungen zu sor-
gen und diese nachts zu beleuchten.

§ 25 
Laden und Löschen

(1) Das Be- und Entladen von Wasserfahrzeugen 
und die Bereitstellung von Gütern zum Laden oder 
zum Abtransport (Umschlag) ist nur auf den dafür 
bestimmten Wasser- und Landflächen und Anlagen 
zulässig.

(2) Umschlagflächen und -anlagen nach Absatz 1 
sind von Landfahrzeugen, Geräten, Gütern und an-
deren Gegenständen zu räumen, soweit sie für den 
Umschlag nicht benötigt werden. Die Hafenbe-
hörde oder im Einvernehmen mit dieser der Betrei-
ber des Hafens oder der Umschlaganlage können 
unbefugt abgestellte Landfahrzeuge auf Kosten der 
Fahrzeugeigentümerin oder des Fahrzeugeigentü-
mers entfernen oder entfernen lassen.

(3) Während des Umschlags ist Personen, die un-
beteiligt sind, der Aufenthalt auf den Umschlagflä-
chen und -anlagen verboten. Wird ein Kraftfahr-
zeug innerhalb des Lichtraumprofils der Schienen-
fahrzeuge oder schienengebundenen Umschlag- 
geräte be- oder entladen, darf sich die Fahrzeug-
führung nicht von ihrem Fahrzeug entfernen.

(4) Flüssige Stoffe zur Eigenversorgung von Was-
serfahrzeugen dürfen nur von ortsfesten Anlagen, 
Bunkerbooten oder Tankkraftwagen abgegeben 
werden, die mit ausreichenden Einrichtungen zum 
Schutz vor Gefahren für Personen und die Umwelt 
ausgestattet sind.

(5) Das Be- und Entladen von Trockenmassengü-
tern mit hafenseitigen Anlagen soll nur erfolgen, 
wenn

1. durch die Betreiberin oder den Betreiber der Um-
schlagsanlage geprüft wurde, dass das Massen-
gutschiff die Kriterien gemäß Anlage 1 erfüllt 
oder eine entsprechende Bestätigung nach An-
lage 2 durch die Schiffsführung oder deren Be-
vollmächtigte oder Bevollmächtigter gegenüber 
der Betreiberin oder dem Betreiber der Um-
schlagsanlage ausgefertigt wurde,

A
nl. 1+ 2
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2. die Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte 
oder Bevollmächtigter die Informationen nach 
Anlage 3 liefert und den Pflichten nach Anla- 
ge 4 nachkommt,

3. die Umschlagsanlage die Kriterien nach Anla- 
ge 5 erfüllt,

4. die Vertretung der Umschlagsanlage die Infor-
mationen nach Anlage 6 liefert und den Pflich-
ten nach Anlage 7 nachkommt.

Die Anlagen 1 bis 7 sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

(6) Trockenmassengüter im Sinne dieser Regelung 
sind die in Regel XII/1.6 der jeweils geltenden Fas-
sung des Internationalen Übereinkommens zum 
Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS 74, 
BGBl. 1979 II S. 143), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 23. Juli 2012 (BGBL. II S. 690), be-
schriebenen Güter, mit Ausnahme der von Getreide 
und Futtermitteln gemäß Regel VI Teil C/8.2.

(7) Die zuständigen Hafenbehörden werden er-
mächtigt, den Umschlag zu unterbrechen, wenn 
die Sicherheit des Wasserfahrzeuges oder dessen 
Besatzung gefährdet ist.

§ 26 
Abstellen und Lagern von Gütern

(1) Plätze zur Lagerung von Gütern unterliegen der 
Erlaubnis der Hafenbehörde, die im Benehmen mit 
dem Betreiber des Hafens handelt. Zuständigkeiten 
anderer Behörden nach besonderen Schutzvor-
schriften für das Lagern von Gütern bleiben unbe-
rührt.

(2) Die Hafenbehörde kann allgemein oder im Ein-
zelfall das Lagern von Gütern untersagen, befristen 
oder von der Erfüllung von Bedingungen oder Auf-
lagen abhängig machen, die für die Gefahrenab-
wehr im Hafen notwendig sind.

(3) Die Hafenbehörde kann im Einvernehmen mit 
dem Betreiber des Hafens oder der Umschlagan-
lage ohne Erlaubnis gelagerte Güter, die nach Auf-
forderung nicht entfernt worden sind, auf Kosten 
derjenigen oder desjenigen, die oder der die Lage-
rung vorgenommen hat, entfernen oder entfernen 
lassen.

(4) Auf Umschlagflächen und -anlagen, auf Zufahr-
ten, auf Zugängen zu Flächen und Anlagen, die der 
allgemeinen Nutzung dienen, sowie im Regellicht-
raum von Gleisanlagen dürfen Güter nicht unbefugt 
gelagert werden.

(5) Im Freien dürfen Güter nur gelagert werden, 
wenn schädliche Umwelteinwirkungen ausge-
schlossen sind.

(6) Gefährliche Güter dürfen nur auf den dafür vor-
gesehenen Gefahrgutplätzen gelagert werden. Aus-
genommen ist der Bereitstellungszeitraum zum di-

rekten Be- und Entladevorgang des Wasserfahr-
zeugs.

(7) Als Lagern im Sinne der Absätze 1 bis 6 gilt 
auch das vorübergehende Abstellen von Gütern 
zum Laden und zur Weiterbeförderung.

(8) Die Hafenbehörde kann von den Vorschriften 
der Absätze 1 bis 6 im Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen.

§ 27 
Fahrgastschifffahrt

(1) Das Übernehmen und Absetzen von Personen 
im Schiffsverkehr mit Ausnahme der beruflich auf 
Schiffen tätigen Personen ist nur an besonders da-
für eingerichteten Anlagen zulässig, die durch ihre 
Lage und Größe, Bauart und Ausrüstung eine ge-
fahrlose Abwicklung des Verkehrs einschließlich 
des Zu- und Abgangs ermöglichen. Die Anlage 
muss insbesondere das feste und sichere Liegen 
des Schiffes gewährleisten, ausreichende Warteflä-
chen bieten und eine gefahrlose Regelung des Be-
tretens des Schiffes auch bei unerwartetem An-
drang sowie die Trennung von Fußgänger- und 
Fahrzeugverkehr ermöglichen.

(2) § 22 Absatz 1 und 2 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass als Landverbindung nur feste, leicht 
begehbare Landgänge benutzt werden dürfen.

(3) Ein Verkehr von Fahrgästen zwischen Land und 
Schiff über ein anderes Wasserfahrzeug hinweg ist 
nicht zulässig.

(4) Das Übernehmen und Absetzen der Fahrgäste 
und Landfahrzeuge ist zu überwachen und, wenn 
nötig, zu regeln. Dabei ist den Anweisungen der 
bestellten Aufsichtspersonen zu folgen.

§ 28 
Stilllegen von Wasserfahrzeugen

(1) Wasserfahrzeuge dürfen nur mit Erlaubnis der 
Hafenbehörde im Hafen

1. stillgelegt,

2. aufgelegt,

3. zum Lagern von Gütern,

4. zum Einrichten einer gewerblichen Betriebs-
stätte oder

5. zum Wohnen benutzt werden.

(2) Die entsprechend Absatz 1 benutzten Wasser-
fahrzeuge sind in sicherem und schwimmfähigem 
Zustand zu halten. Die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer hat der Hafenbehörde auf Anforderung 
einen Schwimmfähigkeitsnachweis zu erbringen 
und eine ortsansässige Person zu benennen, die für 
das Fahrzeug verantwortlich und verfügungsbe-
rechtigt ist. Name und Anschrift der oder des Ver-
antwortlichen sind an dem Fahrzeug gut sichtbar 
anzubringen. Absatz 1 und Satz 1 bis 3 gelten für 
Winterlager entsprechend.
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(3) Die Hafenbehörde kann das Entfernen von Was-
serfahrzeugen aus dem Hafen anordnen, die entge-
gen Absatz 1 ohne Erlaubnis benutzt, stillgelegt 
oder aufgelegt wurden.

Abschnitt 4 
Besondere Sicherheitsbestimmungen

§ 29 
Störende Fahrzeugteile

Am Umriss von Wasserfahrzeugen dürfen keine 
Teile so hervorragen, dass sie Personen, die Schiff-
fahrt, den Hafenbetrieb oder die Hafenanlagen ge-
fährden.

§ 30 
Rettungsgeräte

(1) Der Betreiber des Hafens oder der Umschlagan-
lage hat auf den Kaianlagen, Brücken, Anlegern, 
Stegen und sonstigen Hafenanlagen sowie an den 
Ufern der Wasserflächen des Hafens, soweit nicht 
das Betreten der Anlagen oder Ufergrundstücke 
ausgeschlossen ist, geeignete Rettungsgeräte 
leicht zugänglich bereitzuhalten. Die Hafenbehörde 
bestimmt Art und Anzahl der erforderlichen Ret-
tungsgeräte.

(2) Die Rettungsgeräte sind mindestens einmal 
jährlich durch den Betreiber des Hafens auf ihre 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

§ 31 
Verhalten bei Gefahr

(1) Die Hafenbehörde hat dafür zu sorgen, dass bei 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit der Schiff-
fahrt, des Hafenbetriebes sowie zum Schutz der 
Umwelt die örtlich zuständigen Einrichtungen zur 
Gefahrenabwehr und zur Hilfe für Verletzte alar-
miert werden können.

(2) Bei Ausbruch von Feuer haben sich die Besat-
zungen der im Gefahrenbereich liegenden Wasser-
fahrzeuge unverzüglich an Bord zu begeben, soweit 
dies ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit mög-
lich ist. Das Wasserfahrzeug ist zum unverzügli-
chen Verlassen des Liegeplatzes vorzubereiten.

(3) Bei der Gefahrenabwehr hat jeder den Weisun-
gen der Hafenbehörde, der Feuerwehr, der Polizei 
und des Hafenbetreibers Folge zu leisten.

Teil 3 
Harmonisierte 

Binnenschifffahrtsinformationsdienste 
in Binnenhäfen

§ 32 
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für Häfen 
im Sinne des § 1 Absatz 1, die

1. an der Bundeswasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal 
liegen,

2. dem gewerblichen Verkehr offen stehen und

3. mit Umschlagsanlagen für den intermodalen Ver-
kehr ausgestattet sind oder deren jährliches Gü-
terumschlagsvolumen mindestens 500.000 Ton-
nen beträgt.

(2) Binnenschifffahrtsinformationsdienste sind har-
monisierte Informationsdienste zur Unterstützung 
des Verkehrs- und Transportmanagements in der 
Binnenschifffahrt einschließlich, sofern technisch 
durchführbar, der Schnittstellen mit anderen Ver-
kehrsträgern.

(3) Benutzerinnen und Benutzer der Binnenschiff-
fahrtsinformationsdienste sind alle Nutzergruppen 
wie die Schiffsführung, Betriebspersonal der Bin-
nenschifffahrtsinformationsdienste, Wasserstra-
ßenverwaltungen, Betreiber von Schleusen, Häfen, 
Umschlagsstellen und Terminals, Personal in Un- 
fallbekämpfungszentren der Rettungsdienste, Per-
sonal in Flottenmanagement-, Verlade-, Absand-, 
Empfangs-, Frachtmakler- und Ausrüstungsunter-
nehmen.

(4) Betreiber eines Hafens im Sinne dieses Teils ist 
der Rechtsträger, durch den die Bewirtschaftung 
der zusammenhängenden Land- und Wasserflächen 
und deren Hafeninfrastrukturen erfolgt. Kommen 
als Betreiber eines Hafens mehrere Rechtsträger in 
Betracht, wird die Verantwortlichkeit für die Erfül-
lung der Pflichten nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 im Einzelfall von der zuständigen Hafenbe-
hörde nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt.

§ 33 
Pflichten

(1) Der Hafenbetreiber stellt sicher, dass

1. den Benutzerinnen und Benutzern der Binnen-
schifffahrtsinformationsdienste alle für die Navi-
gation und Reiseplanung relevanten Daten ge-
mäß Anhang I der Richtlinie 2005/44/EG in ei-
nem elektronischen Format zugänglich sind,

2. den Benutzerinnen und Benutzern der Binnen-
schifffahrtsinformationsdienste navigations-
taugliche elektronische Schifffahrtskarten zur 
Verfügung stehen, soweit sich der Hafen an ei-
ner Binnenwasserstraße der Klasse V a und dar-
über gemäß der Klassifizierung der europäi-
schen Binnenwasserstraßen befindet,

3. elektronische Meldungen der erforderlichen Da-
ten von Schiffen empfangen werden können, 
soweit internationale, bundes- oder landesge-
setzliche Vorschriften ein Meldeverfahren für 
Schiffe vorsehen und

4. Nachrichten für die Binnenschifffahrt in standar-
disierter, codierter und abrufbarer Form bereit 
stehen, wobei die standardisierten Nachrichten 
mindestens die für die sichere Schiffsführung 
erforderlichen Informationen enthalten und 
diese für die Binnenschifffahrt zumindest in ei-
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nem elektronischen Format zugänglich sein 
müssen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Verpflichtungen sind 
entsprechend den in den Anhängen I und II der 
Richtlinie 2005/44/EG festgelegten Spezifikationen 
zu erfüllen. Für den Betrieb der unter Absatz 1 auf-
geführten Binnenschifffahrtsinformationsdienste 
gelten die in Artikel 5 der Richtlinie 2005/44/EG 
genannten technischen Leitlinien und Spezifikatio-
nen.

Teil 4 
Schlussvorschriften

§ 34 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 144 Absatz 2 Nummer 
2 des Landeswassergesetzes oder § 175 Absatz 3 
des Landesverwaltungsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
 1.  gegen die Grundregel für das Verhalten im 

Hafen nach § 8 verstößt,
 2.  einer generellen Anordnung oder einer Einzel-

verfügung der Hafenbehörde nach § 10 Ab- 
satz 2 zuwiderhandelt,

 3.  in den Fällen des § 12 Absatz 1 ohne eine Er-
laubnis der Hafenbehörde in einen Hafen ein-
läuft oder in den Fällen des § 12 Absatz 4 
ohne Erlaubnis den Hafen verlässt,

 4.  seiner Pflicht nach § 12 Absatz 2 zur Scha-
densmeldung nicht nachkommt,

 5.  einer Vorschrift des § 13 Absatz 1 und 2 über 
die Meldepflicht zuwiderhandelt,

 6.  einer Vorschrift des § 15 über die Reinhaltung 
des Hafens und über den Umweltschutz im 
Hafen zuwiderhandelt,

 7.  als Schiffsführerin oder Schiffsführer oder 
sonst für den Schiffsbetrieb Verantwortliche 
oder Verantwortlicher entgegen § 16 Absatz 1 
am Liegeplatz Kraftstoffe verwendet, deren 
Schwefelgehalt 0,10 Massenhundertteile über-
schreitet,

 8.  als Schiffsführerin oder Schiffsführer oder 
sonst für den Schiffsbetrieb Verantwortliche 
oder Verantwortlicher entgegen § 16 Absatz 1 
Satz 3 nicht den Zeitpunkt des Abschlusses 
der Umstellung der Kraftstoffzufuhr in das 
Seetagebuch einträgt,

 9.  als Schiffsführerin oder Schiffsführer oder 
sonst für den Schiffsbetrieb Verantwortliche 
oder Verantwortlicher entgegen § 16 Absatz 3 
Satz 2 die verlangte Kraftstoffprobe nicht aus-
händigt oder entgegen § 16 Absatz 3 Satz 3 
die Beaufsichtigung der Probenahme nicht zu-
lässt,

10.  einer allgemeinen Sicherheitsvorschrift nach 
§ 17 Absatz 1 und 2 zuwiderhandelt,

11.  einer Vorschrift nach § 18 Absatz 1 über die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Land- 
oder Wasserflächen zuwiderhandelt,

12.  einer Vorschrift nach § 18 Absatz 4 über die 
Pflicht zur Schlepperannahme zuwiderhandelt,

13.  entgegen einer Vorschrift nach § 20 Absatz 1 
bis 4 einen Liegeplatz einnimmt,

14.  entgegen einer Vorschrift nach § 20 Absatz 5 
ohne Erlaubnis der Hafenbehörde ankert,

15.  einer Vorschrift nach § 21 über das Festma-
chen zuwiderhandelt,

16.  einer Vorschrift nach § 22 über verkehrs- 
sichere Landverbindungen zuwiderhandelt,

17.  entgegen der Vorschrift des § 23 Absatz 1 
keine schifffahrtskundige Vertretung bestellt,

18.  einer Vorschrift des § 24 über das Drehen der 
Schiffsschraube zuwiderhandelt,

19.  einer Vorschrift des § 25 über die Sicherheit 
beim Laden und Löschen zuwiderhandelt,

20.  einer Vorschrift des § 26 Absatz 1 bis 6 über 
das Lagern von Gütern zuwiderhandelt,

21.  entgegen einer Vorschrift des § 27 Fahrgästen 
nicht das sichere Betreten und Verlassen von 
Fahrgastschiffen gewährleistet,

22.  einer Vorschrift des § 28 über das Stilllegen 
von Fahrzeugen zuwiderhandelt,

23.  als Hafenbetreiberin oder Hafenbetreiber im 
Sinne des § 32 Absatz 4 einer in § 33 Ab- 
satz 1 genannten Pflicht nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrig nach § 144 Absatz 2 Num- 
mer 2 des Landeswassergesetzes oder § 175 Ab-
satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes handelt fer-
ner, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift 
des § 3 Absatz 1 in Verbindung mit
1. § 61 der Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung
2. § 15 Absatz 1 des Gesetzes über die Aufga- 

ben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiff-
fahrt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2876), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3836),

3. § 5 der Verordnung zur Einführung der Binnen-
schiffahrtsstraßen-Ordnung in der Fassung vom 
16. Dezember 2011 (BGBl. 2012 I S. 2), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 30. Mai 2014 
(BGBl. I S. 610), oder

4. § 17 der Verordnung über die Schiffssicherheit 
in der Binnenschiffahrt in der Fassung vom 
6. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2450), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 16. Juni 2014 
(BGBl. I S. 748), zuwiderhandelt.

(3) Ordnungswidrig nach § 144 Absatz 1 Num- 
mer 27 Buchstabe d und Absatz 2 Nummer 2 des 
Landeswassergesetzes handelt, wer vorsätzlich 
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oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung der 
Hafenbehörde oder der Polizei, die aufgrund des 
§ 137 Absatz 2 Satz 2 des Landeswassergesetzes 
zur Sicherheit von Personen im Hafen, der Schiff-
fahrt, des Hafenbetriebs sowie zum Schutz der 
Umwelt ergangen ist, zuwiderhandelt.

§ 35 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Dezembers 2019 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. November 2014

Re i nha rd  Meye r 
Minister 

für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

außer Kraft: GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 753-2-95

Anlage 1 
(zu § 25 HafVO)

Kriterien für die betriebliche Eignung von Massengut-
schiffen für das Laden und Löschen fester Massengutla-
dungen

Massengutschiffe, die Umschlagsanlagen zum Laden 
oder Löschen fester Massengüter anlaufen, sind auf die 
Erfüllung der folgenden Kriterien zu prüfen:

1. Sie müssen Laderäume und Ladeluken genügender 
Abmessungen besitzen, die so gestaltet sind, dass 
das Laden, Stauen, Trimmen und Löschen fester Mas-
sengüter in zufriedenstellender Weise erfolgen kann;

2. ihre Ladeluken müssen Kennnummern tragen, die mit 
denen übereinstimmen, die im Lade- oder Löschplan 
verwendet werden. Diese Lukennummern müssen 
nach Anbringungsort, Schriftgröße und Farbe so aus-
geführt sein, dass sie für die Führerin oder den Führer 
des Lade- oder Löschgeräts der Umschlagsanlage klar 
sichtbar und erkennbar sind; 

3. ihre Ladeluken, Lukenbedienungssysteme und Sicher-
heitsvorrichtungen müssen in einwandfreiem, be-
triebsfähigem Zustand sein und dürfen nur für die 
Zwecke verwendet werden, für die sie vorgesehen 
sind;

4. sofern eine Krängungsanzeige vorhanden ist, muss sie 
vor dem Laden oder Löschen auf einwandfreie Funk-
tion überprüft werden;

5. wenn vorgeschrieben ist, an Bord einen zugelassenen 
Beladungsrechner mitzuführen, muss dieser zertifiziert 
und in der Lage sein, während des Ladens oder 
Löschens Spannungsberechnungen durchzuführen;

6. die Hauptantriebs- und Hilfsmaschinenanlage muss in 
einwandfreiem Betriebszustand sein;

7. die Ausrüstung an Deck für das Anlegen und Festma-
chen muss in einwandfreiem, betriebsfähigem Zu-
stand sein.

Anlage 2 
(zu § 25 HafVO)

Bestätigung der Schiffsführung gemäß Artikel 4 der 
EG-Richtlinie zur Festlegung von harmonisierten Vor-
schriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und 
Entladen von Massengutschiffen (Richtlinie 2001/96/EG)

Hiermit wird bestätigt, dass das Schiff (Name und IMO-
Nummer: ...................) über die betriebliche Eignung 
für das Laden oder Löschen fester Massengutladungen 

im Sinne des Artikels 4 der oben genannten Richtlinie 
verfügt. Das Massengutschiff wurde auf die folgenden 
Kriterien hin überprüft, die erfüllt sind:

1. Die Laderäume und Ladeluken besitzen genügende 
Abmessungen, die so gestaltet sind, dass das Laden, 
Stauen, Trimmen und Löschen fester Massengüter in 
zufriedenstellender Weise erfolgen kann.

2. Die Ladeluken tragen Kennnummern, die mit denen 
übereinstimmen, die im Lade- oder Löschplan verwen-
det werden. Diese Lukennummern sind nach Anbrin-
gungsort, Schriftgröße und Farbe so ausgeführt, dass 
sie für den Führer des Lade- oder Löschgeräts der Um-
schlagsanlage klar sichtbar und erkennbar sind.

3. Die Ladeluken, Lukenbedienungssysteme und Sicher-
heitsvorrichtungen sind in einem einwandfreien, be-
triebsfähigen Zustand und werden nur für die Zwecke 
verwendet, für die sie vorgesehen sind.

4. Sofern eine Krängungsanzeige vorhanden ist, wird 
diese vor dem Laden oder Löschen auf eine einwand-
freie Funktion hin überprüft.

5. Wenn vorgeschrieben ist, dass an Bord ein zugelasse-
ner Beladungsrechner mitzuführen ist, ist dieser zerti-
fiziert und auch in der Lage, während des Ladens oder 
Löschens Spannungsberechnungen durchzuführen.

6. Die Hauptantriebs- und Hilfsmaschinenanlage ist in 
einem einwandfreien Betriebszustand.

7. Die Ausrüstung an Deck für das Anlegen und Fest- 
machen ist in einem einwandfreien, betriebsfähigen 
Zustand.

............................ .................................................

Datum/Ort Unterschrift der Schiffsführung

..................................................

Name der Reederin/des Reeders
bzw. der Reederei

Anlage 3 
(zu § 25 HafVO)

Von der Schiffsführung an die Umschlagsanlage zu lie-
fernde Angaben

Die Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte oder Be-
vollmächtigter hat folgende Angaben an die Umschlags-
anlage zu liefern:
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1. So früh wie möglich die voraussichtliche Ankunftszeit 
des Schiffs vor dem Hafen. Diese Angabe ist bei Be-
darf zu aktualisieren.

2. Bei der ersten Meldung der voraussichtlichen An-
kunftszeit:

a) Schiffsname, Rufzeichen, IMO-Nummer, Flaggen-
staat, Heimathafen;

b) der Lade- oder Löschplan unter Angabe der La-
dungsmenge und der Stauung nach Luken, die Rei-
henfolge des Ladens oder Löschens, die je Schüt-
tung zu ladende oder in den einzelnen Phasen des 
Entladens zu löschende Menge;

c) die Tiefgänge bei Ankunft und die voraussichtli-
chen Tiefgänge bei Abfahrt des Schiffs;

d) der Zeitbedarf für Ballastaufnahme oder -abgabe;

e) die Gesamtlänge und größte Breite des Schiffs; 
Länge des Ladebereichs vom vorderen Süll der vor-
dersten bis zum achteren Süll der hintersten für 
das Laden oder Löschen zu benutzenden Ladeluke;

f) der Abstand von der Wasserlinie bis zur vordersten 
zu be- oder entladenden Luke und von der Bord-
wand des Schiffs bis zur Lukenöffnung;

g) der Ausbringungsort des Landgangs des Schiffs;

h) die Überwasserhöhe (höchster Punkt über der 
Wasserlinie);

i) Einzelheiten und Leistungsfähigkeit des bordeige-
nen Ladegeschirrs (soweit vorhanden);

j) die Anzahl und Art der Festmacheleinen;

k) besondere Anforderungen, wie z.B. Trimmen oder 
laufende Messung des Wassergehalts des Lade-
guts;

l) Einzelangaben über evtl. notwendige Reparaturen, 
die das Anlegen, den Beginn des Ladens oder 
Löschens oder die Ausfahrt des Schiffs nach Be-
endigung der Lade- oder Löscharbeiten verzögern 
können;

m) sonstige, von der Umschlagsanlage angeforderte 
Angaben über das Schiff.

Anlage 4 
(zu § 25 HafVO)

Pflichten der Schiffsführung vor und während der Lade- 
oder Löscharbeiten

Vor Beginn und während der Lade- oder Löscharbeiten 
muss die Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte 
oder Bevollmächtigter dafür sorgen, dass

 1. das Laden oder Löschen des Ladeguts und die Ab-
gabe oder Aufnahme von Ballastwasser unter Auf-
sicht der Dienst habenden Ladungsoffizierin oder 
des Dienst habenden Ladungsoffiziers seines Schiffs 
erfolgt;

 2. die Verteilung von Ladung und Ballastwasser wäh-
rend des gesamten Lade- oder Löschvorgangs stän-
dig überwacht wird, um sicherzustellen, dass die 
Schiffsverbandteile nicht übermäßig belastet wer-
den;

 3. das Schiff aufrecht gehalten wird oder, wenn aus 
betrieblichen Gründen eine Krängung erforderlich ist, 
der Krängungswinkel so gering wie möglich gehalten 
wird;

 4. das Schiff unter gebührender Berücksichtigung der 
örtlichen Wetterbedingungen und -vorhersagen stets 
sicher vertäut ist;

 5. eine ausreichende Anzahl von Schiffsoffizierinnen 
und Schiffsoffizieren und Mannschaften an Bord 
bleibt, um die Anpassung der Festmacheleinen zu 
besorgen und alle sonstigen im Normal- und Notfall 
anfallenden Arbeiten zu erledigen, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass der Besatzung ausreichende 
Ruhezeiten gewährt werden müssen, um Übermü-
dung zu vermeiden;

 6. die Vertretung der Umschlagsanlage über die Erfor-
dernisse für das Trimmen der Ladung informiert ist, 
die den Bestimmungen des IMO-Schüttgut-Codes 
entsprechen müssen;

 7. die Vertretung der Umschlagsanlage über die not-
wendige Abstimmung zwischen der Abgabe oder 
Aufnahme von Ballastwasser und der Lade- oder 
Löschrate sowie über Abweichungen vom Ballast-
plan und alle sonstigen Umstände informiert ist, die 
sich auf die Lade- oder Löscharbeiten auswirken 
können;

 8. das Ablassen von Ballastwasser so erfolgt, dass es 
dem vereinbarten Ladeplan entspricht und es nicht 
zum Überfluten des Kais oder in der Nähe liegender 
Schiffe kommt. Wenn es dem Schiff aus praktischen 
Gründen nicht möglich ist, das Ballastwasser vor Be-
ginn der Trimmphase des Ladens vollständig abzulas-
sen, muss die Schiffsführung oder deren Bevoll-
mächtigte oder Bevollmächtigter mit der Vertretung 
der Umschlagsanlage vereinbaren, zu welchen Zei-
ten und auf wie lange die Ladearbeiten möglicher-
weise unterbrochen werden müssen;

 9. mit der Vertretung der Umschlagsanlagen vereinbart 
ist, welche Maßnahmen bei Regen oder sonstigen 
Wetterveränderungen zu treffen sind, wenn eine sol-
che Veränderung der Bedingungen in Anbetracht der 
spezifischen Eigenschaften des Ladeguts mit Gefah-
ren verbunden sein könnte;

10. während des Aufenthalts des Schiffs am Liegeplatz 
keine heißen Arbeiten an Bord oder in der Nähe des 
Schiffs ausgeführt werden, es sei denn mit Erlaubnis 
der Vertretung der Umschlagsanlage und unter Ein-
haltung aller Anforderungen der Hafenbehörde;

11. während der Endphasen des Ladens oder Löschens 
eine besonders enge Überwachung des Lade- oder 
Löschbetriebs und des Schiffs gewährleistet ist;

12. die Vertretung der Umschlagsanlage unverzüglich 
verständigt wird, wenn die Lade- oder Löscharbeiten 
einen Schaden oder eine gefährliche Situation verur-
sacht haben oder zu verursachen drohen;

13. die Vertretung der Umschlagsanlage rechtzeitig ver-
ständigt wird, wenn das abschließende Trimmen des 
Schiffs beginnen muss, um das Förderbandsystem 
entleeren zu können;

14. das Entladen eines Laderaums auf der Backbordseite 
parallel zum Entladen auf der Steuerbordseite des 
gleichen Laderaums erfolgt, um ein Verwinden des 
Schiffskörpers zu vermeiden;

15. beim Einlassen von Ballastwasser in einen oder meh-
rere Laderäume auf die Möglichkeit des Austretens 
brennbarer Dämpfe geachtet wird und entspre-
chende Vorkehrungen getroffen werden, bevor in un-
mittelbarer Nähe oder oberhalb dieser Laderäume 
heiße Arbeiten zugelassen werden.
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Anlage 5
(zu § 25 HafVO)

Kriterien für die Eignung von Umschlagsanlagen für das 
Laden und Löschen fester Massengüter

1. Die Umschlagsanlagen nehmen nur solche Massen-
gutschiffe zum Laden oder Löschen fester Massengü-
ter an ihrer Umschlagsanlage an, die an den Lade- und 
Löscheinrichtungen der Anlage sicher anlegen kön-
nen, wobei neben der Wassertiefe am Liegeplatz und 
der maximal zulässigen Schiffsgröße unter anderem 
die Festmacheeinrichtungen, die Befenderung, die si-
chere Zufahrt und alle möglichen Behinderungen des 
Lade- oder Löschvorgangs zu berücksichtigen sind.

2. Das Lade- und Löschgerät der Umschlagsanlage muss 
gemäß der einschlägigen Vorschriften zugelassen und 
einwandfrei gewartet sein; es muss den einschlägigen 
Vorschriften und Normen entsprechen und darf nur 
von Personal bedient werden, das ausreichend befä-
higt ist und gegebenenfalls die vorgeschriebenen 
Zeugnisse besitzt.

3. Die an den Umschlagsanlagen Beschäftigten müssen 
entsprechend ihren jeweiligen individuellen Aufgaben 
in allen Aspekten des sicheren Be- und Entladens von 
Massengutschiffen ausgebildet sein. Diese Ausbil-
dung muss darauf gerichtet sein, die betroffenen Per-
sonen mit den allgemeinen Gefahren des Ladens und 
Löschens fester Massengüter und den nachteiligen 
Folgen vertraut zu machen, die ein unsachgemäßes 
Laden oder Löschen für die Sicherheit des Schiffs ha-
ben kann.

4. Das mit dem Laden und Löschen beschäftigte Perso-
nal der Umschlagsanlagen erhält und benutzt die er-
forderlichen persönlichen Schutzausrüstungen und er-
hält ausreichende Ruhezeiten, damit übermüdungsbe-
dingte Unfälle vermieden werden.

Anlage 6
(zu § 25 HafVO)

Von der Umschlagsanlage an die Schiffsführung zu lie-
fernde Angaben

 1. Die Bezeichnung des Liegeplatzes, an dem das La-
den oder Löschen erfolgen soll und geschätzte Zeit-
angaben für das Anlegen und den Abschluss der 
Lade- oder Löscharbeiten. Die Angaben über die ge-
schätzten An- und Ablegezeiten und über die Min-
destwassertiefe am Liegeplatz sind nach Erhalt wei-
terer Meldungen über die voraussichtliche Ankunfts-
zeit des Schiffs fortlaufend zu aktualisieren. 
Informationen über die Mindestwassertiefe in An-
satz- und Abfahrtskanälen sollen von der Umschlags-
anlage oder gegebenenfalls der Hafenbehörde gelie-
fert werden;

 2. die Merkmale der Lade- und Löscheinrichtungen der 
Umschlagsanlage mit Angaben über die nominelle 
Lade- oder Löschleistung der Anlage und die Zahl 
der zum Einsatz vorgesehenen Lade- oder Lösch-
köpfe sowie über den geschätzten Zeitbedarf für die 
einzelne Schüttung oder - im Fall des Löschens einer 
Massengutladung - den geschätzten Zeitbedarf für 
die einzelnen Phasen des Entladevorgangs;

 3. spezifische Merkmale des Liegeplatzes oder des An-
legers, mit denen die Schiffsführung oder deren Be-
vollmächtigte oder Bevollmächtigter vertraut sein 
muss, wie z.B. die Position fester oder beweglicher 
Hindernisse, Fender, Poller und der Einrichtungen für 
das Festmachen des Schiffs;

 4. die Mindestwassertiefen am Liegeplatz und im Fahr-
wasser zu und von dem Liegeplatz. Die Angaben 
über die geschätzten An- und Ablegezeiten und über 
die Mindestwassertiefe am Liegeplatz sind nach Er-
halt weiterer Meldungen über die voraussichtliche 
Ankunftszeit des Schiffs fortlaufend zu aktualisie-
ren. Informationen über die Mindestwassertiefe in 
Ansatz- und Abfahrtskanälen sollen von der Um-
schlagsanlage oder gegebenenfalls der Hafenbe-
hörde geliefert werden;

 5. die Wasserdichte am Liegeplatz;

 6. die maximale Höhe von der Wasserlinie bis zur Ober-
kante der Lukenabdeckung oder der Lukensülle (je 
nachdem, welches Maß für den Lade- oder Löschbe-
trieb relevant ist) und die höchstzulässige Überwas-
serhöhe;

 7. die Vorkehrungen für das Anlegen von Gangways 
und sonstigen Zugängen;

 8. mit welcher Seite das Schiff am Liegeplatz längs-
seits gehen soll;

 9. die höchstzulässige Geschwindigkeit bei der Annä-
herung an den Pier und Angaben über die Verfügbar-
keit von Schleppern und deren Art und Zugkraft;

10.  die beim Laden unterschiedlicher Teilladungen einzu-
haltende Reihenfolge und etwaige sonstige Be-
schränkungen, wenn es nicht möglich ist, die La-
dung nach Reihenfolge oder Wahl der Laderäume so 
zu laden, wie es für das Schiff am besten passt;

11.  etwaige Eigenschaften des zu ladenden Gutes, die 
bei Kontakt mit anderen Ladungen oder Ladungs-
rückständen an Bord Gefahren mit sich bringen 
können;

12. Vorabinformationen über die vorgesehenen Lade- 
oder Löscharbeiten oder Änderungen der bestehen-
den Lade- oder Löschpläne;

13. ob das Lade- oder Löschgerät der Umschlagsanlage 
ortsfest oder in irgendeiner Weise in seiner Bewe-
gung beschränkt ist;

14. die benötigten Festmacheleinen;

15. ein warnender Hinweis auf etwaige ungewöhnliche 
Festmacheeinrichtungen;

16. Hinweise auf etwaige Beschränkungen bei der Auf-
nahme oder Abgabe von Ballast;

17. der von der Hafenbehörde zugelassene maximale 
Abfahrtstiefgang; 

18. sowie alle sonstigen, von der Schiffsführung oder 
deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten ange-
forderten Informationen, die sich auf die Umschlags-
anlage beziehen.

Anlage 7
(zu § 25 HafVO)

Pflichten der Vertretung der Umschlagsanlage vor und
während der Lade- oder Löscharbeiten

Vor Beginn und während der Umschlagarbeiten muss die 
Vertretung der Umschlagsanlage

 1. der Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte oder 
Bevollmächtigten die Namen der bei der Umschlags-
anlage für den Lade- oder Löschbetrieb zuständigen 
Personen und die Verladeagentin oder den Verlade-
agenten nennen und ihr oder ihm erläutern, wie sie 
oder er mit diesen Personen in Verbindung treten 
kann;
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 2. alle vorbeugenden Maßnahmen treffen, um eine Be-
schädigung des Schiffs durch das Lade- oder Lösch-
gerät zu vermeiden, und die Schiffsführung oder de-
ren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten informie-
ren, wenn ein Schaden eintritt;

 3. dafür sorgen, dass das Schiff aufrecht gehalten wird 
oder, wenn aus betrieblichen Gründen eine Krängung 
erforderlich ist, der Krängungswinkel so gering wie 
möglich gehalten wird;

 4. dafür sorgen, dass das Entladen eines Laderaums 
auf der Backbordseite parallel zum Entladen auf der 
Steuerbordseite des gleichen Laderaums erfolgt, um 
ein Verwinden des Schiffskörpers zu vermeiden;

 5. bei Ladungen hoher Dichte oder bei hohem Gewicht 
der einzelnen Greiferladungen die Schiffsführung 
oder deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten 
warnen, dass, solange die Oberseite der Tanks nicht 
völlig mit Ladung bedeckt ist, bei deren Aufschlagen 
insbesondere bei freiem Fall aus großer Höhe erhebli-
che örtliche Belastungen der Schiffsverbandteile auf-
treten können, und dafür sorgen, dass zu Beginn des 
Beladens der einzelnen Laderäume besonders vor-
sichtig vorgegangen wird;

 6. dafür sorgen, dass zwischen der Schiffsführung 
oder deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten 
und der Vertretung der Umschlagsanlage in allen 
Phasen und zu allen Aspekten der Lade- oder 
Löscharbeiten Übereinstimmung herrscht, dass die 
Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte oder Be-
vollmächtigten von allen Änderungen der vereinbar-
ten Laderate informiert wird und der Schiffsführung 
oder deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten-
nach jeder Schüttung das geladene Gewicht gemel-
det wird;

 7. Aufzeichnungen über das Gewicht und die Vertei-
lung der geladenen oder gelöschten Ladung führen 
und sicherstellen, dass die Gewichte in den Laderäu-
men nicht von den Vorgaben des vereinbarten Lade- 
oder Löschplans abweichen;

 8. dafür sorgen, dass die Ladung während des Be- und 
Entladens nach den Vorgaben der Schiffsführung 
oder deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten 
getrimmt wird;

 9. dafür sorgen, dass bei der Berechnung der zum Er-
zielen des Abfahrtstiefgangs und -trimms erforderli-
chen Ladungsmengen berücksichtigt wird, dass die 
auf den Förderbandsystemen der Umschlagsanlage 
befindlichen Ladungsmengen ablaufen können, so 
dass diese Systeme bei Beendigung des Ladevor-
gangs leer sind. Zu diesem Zweck muss die Vertre-
tung der Umschlagsanlage der Schiffsführung oder 
deren Bevollmächtigte oder Bevollmächtigten neben 
dem normalen Tonnagegehalt des Förderbandsys-
tems der Umschlagsanlage auch alle Erfordernisse 
für das Leerfahren des Systems bei Beendigung des 
Ladens mitteilen;

10.  die Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte oder 
Bevollmächtigten beim Löschen von Ladung mög-
lichst frühzeitig verständigen, wenn die Zahl der Ent-
ladeköpfe erhöht oder verringert werden soll und der 
Schiffsführung oder deren Bevollmächtigte oder Be-
vollmächtigten mitteilen, wenn das Entladen eines 
Laderaums für abgeschlossen angesehen wird;

11.  dafür sorgen, dass während des Aufenthalts des 
Schiffs am Liegeplatz keine heißen Arbeiten an Bord 
oder in der Nähe des Schiffs ausgeführt werden, au-
ßer mit Erlaubnis der Schiffsführung oder deren Be-
vollmächtigte oder Bevollmächtigten und unter Ein-
haltung aller Anforderungen der Hafenbehörde.

Landesverordnung 
 über die Übertragung der Ermächtigung zur Festlegung von 

Schutzgebieten für freilebende Katzen
Vom 25. November 2014

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 7831-1-46

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. November 2014

 To rs t en  A l b i g   D r.  Robe r t  Habeck 
 Ministerpräsident Minister 
   für Energiewende, Landwirtschaft,  
  Umwelt und ländliche Räume

Aufgrund des § 13 b Satz 5 des Tierschutzgeset-
zes (TierSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, ber. S. 1313), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 28. Juli 2014 (BGBl. I S. 1308), verordnet die 
Landesregierung:

§ 1

Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-
nungen zum Schutz freilebender Katzen gemäß 

§ 13 b Satz 1 bis 4 TierSchG wird auf die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister der amtsfreien 
Gemeinden sowie die Amtsdirektorinnen oder 
Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Äm-
tern die Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher, 
übertragen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.
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Aufgrund des § 8 Absatz 3 des Gesetzes zur elekt-
ronischen Verwaltung für Schleswig-Holstein 
(EGovG) vom 8. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. 2009, 
S. 398) verordnet der Ministerpräsident:

§ 1 
Basisdienst eID

(1) Das Land Schleswig-Holstein stellt für die elek-
tronische Abwicklung von Verwaltungsabläufen 
gemäß § 8 Absatz 1 EGovG den Basisdienst eID, 
die Nutzung der Online-Ausweisfunktion des neuen 
Personalausweises als Identitätsnachweis, als zent-
rale landesweite Basisinfrastruktur zur Verfügung. 

(2) Der Basisdienst eID darf mit Einwilligung der 
Betroffenen deren Stammdaten zur Verwendung in 
anderen Diensten, die zu diesem Zweck mit dem 
Schleswig-Holstein-Gateway (SHGW) kommunizie-
ren, verarbeiten. Er wird über eine Schnittstelle 
zum SHGW zur Zentralisierung der eID-Nutzung 
der Dienste bereitgestellt werden.

§ 2 
Aufgaben des Zentralen IT-Management des 

Landes Schleswig-Holstein (ZIT SH) 

(1) Das Zentrale-IT-Management des Landes 
Schleswig-Holstein (ZIT SH) ist Betreiber des Ba-
sisdienstes eID.

(2) Das ZIT SH gewährleistet die Ordnungsmäßig-
keit des automatisierten Verfahrens wie folgt:

1. Es gewährleistet die Maßnahmen zur Datensi-
cherheit nach den §§ 5 und 6 Landesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzverordnung 
vom 5. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, 
S. 554);

2. es führt das Verfahrensverzeichnis nach § 7 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 3 Satz 1 
Landesdatenschutzgesetz;

3. es erstellt die Verfahrensdokumentation nach  
§ 3 Datenschutzverordnung;

4. es ist verantwortlich für die Durchführung der 
Tests und erteilt die Freigabe;

5. es informiert die beteiligten Stellen über ihm be-
kannt gewordene Verfahrensmängel und die vor-
aussichtliche Dauer der Mängelbeseitigung;

6. es ist bei Auftragsdatenverarbeitung durch 
Dataport verantwortliche Stelle nach § 17 Ab-
satz 1 Landesdatenschutzgesetz.

(3) Das ZIT SH kann für den Basisdienst eID Nut-
zungsbestimmungen zur ordnungsgemäßen An-
wendung des Verfahrens durch die beteiligten Stel-
len unter Beteiligung des Unabhängigen Landes-
zentrums für Datenschutz und der kommunalen 
Landesverbände erlassen.

(4) Das ZIT SH kann zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach Absatz 1 und Absatz 2 im Verfahren gespei-
cherte personenbezogene Daten nach Maßgabe 
des § 13 Absatz 6 Landesdatenschutzgesetz ein-
sehen und auswerten.

§ 3 
Beteiligte Stellen

(1) Beteiligte Stellen sind die den Basisdienst eID 
nutzenden Ministerien und ihre nach- und zugeord-
neten Behörden.

(2) Die Kommunen sowie andere Träger der öffent-
lichen Verwaltung nach § 2 Absatz 2 und 3 Lan-
desverwaltungsgesetz können gegenüber dem ZIT 
SH erklären, dass sie den beteiligten Stellen beitre-
ten. Der Beitritt bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung des ZIT SH.

§ 4 
Nutzung des Basisdienstes eID

(1) Die beteiligten Stellen nutzen den Basisdienst 
eID gemäß den vom ZIT SH erlassenen Nutzungs-
bestimmungen. 

(2) Werden von einer beteiligten Stelle Verfahrens-
mängel bei der Datenverarbeitung festgestellt, hat 
sie das ZIT SH unverzüglich darüber zur informie-
ren.

§ 5 
Kostentragung

Kosten entstehen den beteiligten Stellen durch die 
Nutzung des Basisdienstes eID nicht.

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2015 
außer Kraft.

Landesverordnung  
über die Nutzung des Basisdienstes eID des Landes Schleswig-Holstein 

(LVO eID Basisdienst)
Vom 26. November 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-13-2

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 26. November 2014

To rs t en  A l b i g 
Ministerpräsident
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Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Janu- 
ar 1974 (GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBI. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
4. April 2013 (GVOBI. Schl.-H. S. 143), in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 der Landesverordnung über 
Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 
(GVOBI. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 13. August 2014 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 225), verordnet das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Landesverord-
nung über Verwaltungsgebühren vom 15. Okto- 
ber 2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 383), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 13. August 2014 
(GVOBI. Schl.-H. S. 225), wird wie folgt geändert: 

Die Tarifstellen 20.2.4 bis 20.2.6.1 werden gestri-
chen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren*)

Vom 1. Dezember 2014

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Dezember 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 15. Oktober 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr 2113-2-41
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Aufgrund des § 14 Nummer 2 des Gesundheits-
dienst-Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 218), verordnet das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung:

§ 1 
Geltungsbereich

Gesundheitsberufe im Sinne von § 12 des Gesund-
heitsdienst-Gesetzes sind die in der Anlage 1 ge-
nannten Berufe. Die Anlage ist Bestandteil dieser 
Verordnung.

§ 2 
Meldung

Meldungen nach § 12 Absatz 1 des Gesundheits-
dienst-Gesetzes sind dem Kreis oder der kreisfreien 
Stadt innerhalb eines Monats nach
1. Beginn oder Ende der selbständigen Berufsaus-

übung im Bezirk des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt oder

2. Verlegung der Praxis, Betriebs- oder Arbeits-
stätte innerhalb des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt

vorzulegen.
§ 3 

Form, Art und Umfang der Meldung
(1) Die Meldungen nach § 2 werden auf einem Vor-
druck abgegeben, der vom Ministerium für Sozia-

les, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 
bestimmt wird.

(2) Art und Umfang der zu übermittelnden Daten 
ergeben sich aus dem als Anlage 2 beigefügten 
Vordruck. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 4 
Übergangsbestimmung

Meldungen, die auf der Grundlage bisher geltender 
Rechtsvorschriften abgegeben wurden, brauchen 
nicht erneut vorgelegt zu werden.

§ 5 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über 
Gesundheitsberufe vom 7. April 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 133)*), geändert durch Verordnung 
vom 13. November 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 738), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Artikel 69 der Landesverordnung vom 
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), außer 
Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
außer Kraft.

Landesverordnung 
über Gesundheitsberufe
Vom 2. Dezember 2014

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-14-2

Anl.
 1

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-14-1

Anl. 2
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Anlage 1  
zu § 1 

Gesundheitsberufe nach § 12 des Gesundheitsdienst-Gesetzes – GDG 

Altenpflegerin oder Altenpfleger 

Apothekerin oder Apotheker 

Ärztin oder Arzt 

Diätassistentin oder Diätassistent 

Ergotherapeutin oder Ergotherapeut 
(Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin oder Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut) 

Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger 
(Krankenschwester oder Krankenpfleger) 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
(Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpfleger) 

Hebamme oder Entbindungspfleger 

Heilpraktikerin oder Heilpraktiker 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 

Logopädin oder Logopäde 

Masseurin und medizinische Bademeisterin oder Masseur und medizinischer Bademeister 

Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin oder Medizinisch-technischer 
Laboratoriumsassistent 

Medizinisch-technische Radiologieassistentin oder Medizinisch-technischer 
Radiologieassistent 

Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik oder Medizinisch-technischer 
Assistent für Funktionsdiagnostik 

Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter 
(Rettungsassistentin oder Rettungsassistent) 

Orthoptistin oder Orthoptist 

Pharmazeutisch-technische Assistentin oder Pharmazeutisch-technischer Assistent 

Physiotherapeutin oder Physiotherapeut 
(Krankengymnastin oder Krankengymnast) 

Podologin oder Podologe 
(Medizinische Fußpflegerin oder Medizinischer Fußpfleger) 

Psychologische Psychotherapeutin oder Psychologischer Psychotherapeut 

Zahnärztin oder Zahnarzt 
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Anlage 2 
 zu § 3 Absatz 2 

 
Meldung für Angehörige eines Gesundheitsberufs 

nach § 2 der Landesverordnung über Berufe des Gesundheitswesens vom  . Dezember 2014 (GVOBI Schl.-H S. 
) 
 
1. Zur Person 
 
Name:            
 
Vorname:    ggf. Geburtsname:       
 
Geboren am:     
 
 
2. Zu Praxen, Zweigpraxen, Betriebs- oder Arbeitsstätten (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Bezeichnung:             
 
Anschrift:             
 
Telefon-Nr.    Fax:   E-Mail:      
 
Mobil:      
 
 
3. Berufsbezeichnung (einschl. Gebiets-/Zusatzbezeichnung):      

 
              

       
 
4. Die  Erlaubnis zum Führen der Berufszeichnung/Die Approbation   
 
wurde erteilt am:    durch        

bei Erstmeldung bitte beglaubigte Ablichtung beifügen 
 
5. Die Berufsausübung  

in           
(Praxis, Medizinischem Versorgungszentrum, Zweigestelle) 

 
5.1 beginnt/hat begonnen am          
             in selbstständiger Tätigkeit      in angestellter Tätigkeit 
 
5.2 endet am            
 

wegen   Verlegung der Praxis      Aufgabe der Berufstätigkeit 
    außerhalb des Kreises/der kreisfreien Stadt 

   anderer Gründe 
 
 
6. Die Praxis, Betriebs- oder Arbeitsstätte wird innerhalb des Kreises/ der kreisfreien Stadt verlegt 
 

am    nach          
         Anschrift 
 
Für die Richtigkeit der Angaben: 
 
              
Ort, Datum        Unterschrift 
 
zurück an: 
(Anschrift des Kreises bzw. der kreisfreien Stadt)
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Landesverordnung 
über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 

und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
Vom 2. Dezember 2014

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 611-0-7

Aufgrund der §§ 2, 4 Absatz 2, §§ 5 und 6 Ab- 
satz 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 
(BGBl. I S. 502), geändert durch Gesetz vom 
8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030), in Verbindung mit 
dem Gesetz zur Übertragung der Ermächtigung 
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Ge-
meindefinanzreformgesetz vom 30. Dezember 
2011 (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 74), verordnet das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenhei-
ten:

Abschnitt 1 
Aufteilung des Gemeindeanteils 

an der Einkommensteuer

§ 1 
Festsetzung des Schlüssels

Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Hol-
stein entfallende Anteil an der Einkommensteuer 
wird nach dem in der Anlage enthaltenen Schlüssel 
aufgeteilt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Änderung einzelner Schlüsselzahlen 

bei Gebietsänderungen

In Fällen von Gebietsänderungen ist bis zur Neu-
festsetzung der Schlüsselzahlen für die betroffenen 
Gemeinden

1. bei der Umgemeindung, Eingemeindung, Verei-
nigung oder Neubildung von Gemeinden die 
Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,

2. bei der Auflösung von Gemeinden die Schlüssel-
zahl der geteilten Gemeinde entsprechend der 
vom Statistischen Amt für Hamburg und Schles-
wig-Holstein auf den Zeitpunkt der Neugliede-
rung fortgeschriebenen Bevölkerungszahl antei-
lig

den neu- oder umgebildeten Gemeinden zuzurech-
nen. Bei der Umgemeindung von Gebietsteilen un-
terbleibt eine Änderung der Schlüsselzahlen, wenn 
die Schlüsselzahl der abgebenden Gemeinde um 
weniger als 0,0000050 verändert würde.

§ 3 
Zuweisungstermine

(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden 
Anteile an der Einkommensteuer bis zum 1. Mai, 
1. August und 1. November nach dem Istaufkom-
men in dem jeweilig vorangegangenen Kalender-
vierteljahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Ge-
meinden eine Vorauszahlung auf die Zahlung für 

das vierte Kalendervierteljahr, die vom für Inneres 
zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt 
wird und mindestens 100 Prozent der Zahlung zum 
1. November beträgt; die Abrechnung für das 
vierte Kalendervierteljahr erfolgt bis zum 1. Februar 
des folgenden Haushaltsjahres.

(2) Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 
werden nach den im Zeitpunkt des Aufkommens 
der Steuer geltenden Schlüsselzahlen berechnet.

§ 4 
Berichtigung von Fehlern in einzelnen 

Schlüsselzahlen

(1) Die Ausgleichsbeträge im Sinne von § 4 Ab- 
satz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden 
nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergän-
zungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl 
ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an 
dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 
auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steu-
eraufkommen, um die die in der Anlage zu § 1 ge-
nannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festge-
setzt sind. Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind auf 
sieben Stellen hinter dem Komma zu runden. Sie 
werden von dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium festgesetzt und den Gemeinden mitgeteilt.

(2) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 3 ge-
nannten Terminen statt. Die in den Ausgleich ein-
zubeziehenden Ausgleichsbeträge sind dem zu ver-
teilenden Gesamtbetrag vorweg zu entnehmen 
oder zuzuführen.

(3) Der Ausgleich unterbleibt, wenn die Ergän-
zungsschlüsselzahl weniger als 0,0000050 be-
trägt.

§ 5 
Errechnung, Feststellung und Auszahlung

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium ermit-
telt den an die Gemeinden jeweils zu zahlenden 
Vierteljahresbetrag und teilt diesen dem für Inneres 
zuständigen Ministerium und dem Statistischem 
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

(2) Das Statistische Amt für Hamburg und Schles-
wig-Holstein errechnet die auf die Gemeinden ent-
fallenden Anteile sowie die für den Ausgleich erfor-
derlichen Beträge.

(3) Das Land überweist die den Gemeinden zuste-
henden Beträge an die Kreise und kreisfreien 

Anl.
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Städte. Die Kreise leiten die Beträge unverzüglich 
an die kreisangehörigen Gemeinden weiter.

Abschnitt 2 
Abführung der Gewerbesteuerumlage

§ 6 
Abführung, Meldung und Vorauszahlung der 

Gewerbesteuerumlage

(1) Die Gemeinden führen die Umlage nach Maß-
gabe des Gewerbesteueraufkommens (Gewerbe-
steuerumlage) zu den in § 6 Absatz 7 des Gemein-
definanzreformgesetzes festgelegten Terminen an 
die zuständige Landeskasse ab. Die kreisangehöri-
gen Gemeinden leisten ihre Zahlungen an die 
Kreise, die sie unverzüglich weiterleiten.

(2) Die Gemeinden melden jährlich die Höhe der 
Gewerbesteuerumlage sowie die Berechnungs-
grundlagen bis zum 5. Januar und die Höhe der 
Abschlagszahlungen sowie die Berechnungsgrund-
lagen jeweils bis zum 5. April, 5. Juli und 5. Okto-
ber an das Statistische Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein in einer vom für Inneres zu-
ständigen Ministerium und vom für Finanzen zu-
ständigen Ministerium zu bestimmenden Form. Die 
kreisangehörigen Gemeinden leiten ihre Meldungen 
an die Kreise, die sie unverzüglich weiterreichen.

(3) Die Gemeinden entrichten im Dezember eine 
Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung in Höhe 
der Abschlagszahlung zum 1. November, jedoch 
nicht mehr, als sie nach § 3 Absatz 1 Satz 2 als 
Vorauszahlung erhalten. Einer Meldung nach Ab-
satz 2 bedarf es nicht.

§ 7 
Errechnung der Gewerbesteuerumlage 

bei mehreren Hebesätzen

(1) Gelten mehrere Gewerbesteuerhebesätze in 
dem Gebiet einer Gemeinde, setzt sich die Gewer-
besteuerumlage aus den für die jeweiligen Gel-
tungsbereiche der Gewerbesteuerhebesätze geson-
dert zu ermittelnden Umlageteilbeträgen zusam-
men.

(2) Die Umlageteilbeträge werden in der Weise er-
mittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 
aus dem Geltungsbereich des jeweiligen Gewerbe-

steuerhebesatzes durch diesen geteilt und mit dem 
Umlagesatz nach § 6 Absatz 2 des Gemeindefi-
nanzreformgesetzes vervielfältigt wird.

§ 8 
Berichtigung von Fehlern

Ist eine Umlage fehlerhaft berechnet worden, ist 
der Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag dem 
Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-
stein unter Angabe der Berechnungsgrundlagen 
unverzüglich zu melden und zu dem auf die Fest-
stellung des Fehlers folgenden Zahlungstermin aus-
zugleichen.

Abschnitt 3 
Gemeindefreie Gutsbezirke, Aufrechnung, 
Verwaltungsvorschriften und Inkrafttreten

§ 9 
Gemeindefreie Gutsbezirke

Gemeindefreie Gutsbezirke werden den Gemeinden 
bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und 
bei der Abführung der Gewerbesteuerumlage 
gleichgestellt.

§ 10 
Aufrechnung

Das Land und die Kreise können die Gewerbesteue-
rumlage mit dem Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer aufrechnen.

§ 11 
Verwaltungsvorschriften

Das für Inneres zuständige Ministerium und das für 
Finanzen zuständige Ministerium erlassen die zur 
Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
Die Landesverordnung über die Aufteilung und Aus-
zahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und die Abführung der Gewerbesteuerum-
lage vom 8. Mai 1979 (GVOBl. Schl.-H. S. 364)*), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. August 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 352), tritt mit Inkrafttre-
ten dieser Landesverordnung außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 611-0-6
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Aufgrund des § 5 c Absatz 2 des Gemeindefinanz-
reformgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), ge- 
ändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I 
S. 1030), in Verbindung mit dem Gesetz zur Über-
tragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen nach dem Gemeindefinanzreformge-
setz vom 30. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
2012 S. 74), verordnet das Ministerium für Inneres 
und Bundesangelegenheiten:

§ 1 
Festsetzung des Schlüssels

Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Hol-
stein entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird 
nach dem in der Anlage enthaltenen Schlüssel auf-
geteilt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Zuweisungstermine

(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden 
Anteile an der Umsatzsteuer bis zum 1. Mai, 
1. August und 1. November nach dem Ist-Aufkom-
men im jeweilig vorangegangenen Kalenderviertel-
jahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Gemein-
den eine Vorauszahlung auf die Zahlung für das 
vierte Kalendervierteljahr in Höhe von mindestens 
der zum 1. November geleisteten Zahlung.
(2) Die Abrechnung für das vierte Kalenderviertel-
jahr erfolgt zusammen mit der Zahlung für das 
erste Kalendervierteljahr des Folgejahres nach den 
im Zeitpunkt der Abrechnung geltenden Schlüssel-
zahlen.

§ 3 
Feststellung des Gemeindeanteils

Das für Finanzen zuständige Ministerium ermittelt 
den an die Gemeinden jeweils zu zahlenden Viertel-
jahresbetrag anhand der Berechnungen und Über-
weisungen des Bundesministeriums der Finanzen 
und teilt den auszuzahlenden Betrag dem für Inne-
res zuständigen Ministerium und dem Statistischen 
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

§ 4 
Errechnung und Auszahlung

(1) Das Statistische Amt für Hamburg und Schles-
wig-Holstein errechnet die auf die einzelnen Ge-
meinden entfallenden Anteile anhand des Schlüs-
sels nach § 1.

(2) Das Land überweist den kreisfreien Städten die 
ihnen zustehenden Beträge und den Kreisen die 
den kreisangehörigen Gemeinden zustehenden Be-
träge. Die Kreise leiten die Beträge unverzüglich an 
die Gemeinden weiter.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
Die Landesverordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer vom 18. September 1998 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 282)*), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
15. August 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 353), tritt 
mit Inkrafttreten dieser Landesverordnung außer 
Kraft.

Landesverordnung 
über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Vom 2. Dezember 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 605-0-2

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2014

Ste fan  S tud t 
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 605-0-1

Anl.
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Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 48 der 
Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 143), in Verbindung mit § 4 Nummer 5 der 
Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 
15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezem-
ber 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 401), verordnet das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung:

§ 1

Für Amtshandlungen der staatlichen Medizinalun-
tersuchungsämter des Landes Schleswig-Holstein 
werden Gebühren nach dem anliegenden Gebüh-
rentarif erhoben; er ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2

(1) Im Interesse des Infektionsschutzes für die Be-
völkerung, der Umwelthygiene oder aus sonstigem 

öffentlichen Interesse kann die oberste Landesge-
sundheitsbehörde für bestimmte Amtshandlungen 
Verwaltungsgebühren für einen im Voraus zu be-
stimmenden Zeitraum von höchstens einem Jahr 
auf Antrag pauschal festsetzen.

(2) Für Massenuntersuchungen oder für Untersu-
chungen bei Auftreten bedrohlicher Krankheiten, 
wenn diese auf eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit hinweisen, ist Gebührenermäßi-
gung oder Gebührenbefreiung zulässig.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 
außer Kraft. 

(2) Die Landesverordnung über Verwaltungsgebüh-
ren für staatliche Medizinaluntersuchungsämter 
vom 5. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 556)*) 
wird aufgehoben.

Landesverordnung 
über Verwaltungsgebühren für staatliche Medizinaluntersuchungsämter

Vom 5. Dezember 2014
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-53

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. Dezember 2014

K r i s t i n  A l he i t 
Ministerin 

für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-52

Anl.
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Anlage 

Gebührentarif 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr Euro

1 Prüfung auf Desinfektion und Sterilisation

1.1 Untersuchung von Bioindikatoren für die Prüfung von 

Sterilisatoren und Desinfektionsapparaten

bis zu 3 Proben 21 bis 39

jede weitere Probe 7 bis 10

1.2 Quantitativ

jede Probe 20 bis 25

2 Untersuchung von Wasser

2.1 Mikrobiologische Untersuchungen in Wasser

2.1.1 Untersuchung auf Koloniezahl je Bebrütungstemperatur 5 bis 12

2.1.2 Untersuchung auf Escherichia coli (E. coli) und coliforme 

Bakterien

2.1.2.1 in Trink-, Brauch- und Schwimmbeckenwasser 17 bis 25

2.1.2.2 in Oberflächen- und Abwasser sowie in Badegewässern 25 bis 45

2.1.3 Untersuchung auf pathogene Mikroorganismen (je Erreger wie 

z.B. Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterokokken, Legionellen)

2.1.3.1 Qualitativ 15 bis 30

2.1.3.2 Quantitativ 12 bis 40

2.1.3.3 Bestätigung je weitere Differenzierung 25 bis 35

2.1.4 Bakteriologische Untersuchungen nach der 
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Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977), zuletzt

geändert durch Artikel 4 Absatz 22 des Gesetzes vom 7. August 

2013 (BGBl. I S. 3154)

2.1.4.1 Umfassende bakteriologische Untersuchung:

E. coli, Enterokokken, coliforme Bakterien,

Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 22°C 20 bis 50

2.1.4.2 Bakteriologische Routineuntersuchung:

E. coli, coliforme Bakterien,

Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 22°C 15 bis 40

2.1.4.3 Bakteriologische Untersuchung der Trinkwasser-Installation:

Enterokokken, Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 

22°C 10 bis 30

2.1.5 Bakteriologische Untersuchung von Schwimmbeckenwasser:

E. coli, Pseudomonas aeruginosa,

Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C 30 bis 60

2.1.6 Bakteriologische Untersuchungen nach der 

Badegewässerverordnung vom 9. April 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 

169), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch 

Verordnung vom 8. September 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 575):

E. coli und Intestinale Enterokokken, Mikrotiterplattenverfahren 30 bis 60

2.2 Physikalisch-chemische Untersuchungen in Wasser

2.2.1 Bestimmung je Schwermetall/Element (z.B. Arsen, Blei, 

Cadmium, Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Kupfer, Bor, 

Antimon, Aluminium, Natrium, Eisen, Mangan) 7 bis 30

2.2.2 Anionen (z.B. Fluorid, Nitrat, Sulfat) 7 bis 30

2.2.3 Freies Chlor 4 bis 10

2.2.4 Cyanid 25 bis 40

2.2.5 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (fünf Substanzen 

nach TrinkwV 2001) 50 bis 120
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2.2.6 Trihalogenmethane 50 bis 75

2.2.7 Sonstige Parameter (z.B. Einzelbestimmungen aus 

Substanzgemischen wie z.B. Pflanzenschutzmittel), die von den 

Tarifstellen 2.2.1 bis 2.2.6 nicht erfasst sind

7 bis 120 je 

Substanz und 

nach Aufwand

2.2.8 Routineuntersuchung gem. Anlage 4 Teil I Buchstabe a TrinkwV 

2001 für zentrale und dezentrale kleine Wasserwerke 

i. S. d. § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b TrinkwV 2001:

Ammonium, elektrische Leitfähigkeit µS/cm, Färbung m-1,

Geruch, Geschmack, Trübung NTU, pH 15 bis 35

2.2.9 Untersuchung für Kleinanlagen zur Eigenversorgung i. S. d. § 3 

Nummer 2 Buchstabe c TrinkwV 2001:

Ammonium, elektrische Leitfähigkeit µS/cm,

Färbung m-1, Geruch, Geschmack, Trübung NTU, pH,

Eisen, Mangan, Nitrit, Nitrat, TOC 30 bis 100

2.2.10 Umfassende Untersuchung gem. Anlage 4 Teil I Buchstabe b 

TrinkwV 2001 für zentrale und dezentrale kleine Wasserwerke i. 

S. d. § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b TrinkwV 2001 700 bis 1.200

2.2.11 Hygienische Kurzanalyse auf physikalisch-chemische

Beschaffenheit einschließlich pH, Oxidierbarkeit, Nitrat, 

Phosphat, Chlorid (Badebeckenwasser);

zusätzlich Ammonium und Nitrit bei Oberflächenwasser 

beziehungsweise Badegewässer 20 bis 55

Anmerkung zu Tarifstelle 2:

Die Gebühren zu den Untersuchungen schließen eine 

untersuchungsbezogene kurze, schriftliche Bewertung ein.

3 Mikrobiologische oder mykologische Untersuchung von Medien, 

soweit nicht von den Tarifstellen 1.1 bis 2.2.10 erfasst (z.B. 

Bedarfsgegenstände, Spielsand, Baumaterialien), ohne BSL-3-

Bedingungen

3.1 Untersuchung auf Koloniezahl 10 bis 30
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3.2 Untersuchung auf E. coli und coliforme Bakterien u. a. 17 bis 25

3.3 Untersuchung auf pathogene Bakterien

3.3.1 Qualitativ 20 bis 30

3.3.2 Quantitativ 25 bis 125

4 Mikrobiologische, chemische und physikalisch-chemische 

Untersuchungen von Innenraumluft und sonstiger Proben auf 

4.1 flüchtige organische Substanzen aus Luftproben (TVOC, VOC, 

Lösemittel)

4.1.1 bis 10 Einzelsubstanzen in der Luft 100 bis 200

4.1.2 mehr als 10 Einzelsubstanzen in der Luft 200 bis 400

4.1.3 Formaldehyd in der Raumluft 25 bis 60

4.1.4 Emission flüchtiger organischer Verbindungen aus 

Materialproben (nicht aus Luft) (qualitativ, halbquantitativ) 100 bis 150

4.2 Schimmelpilze:

4.2.1 aus Materialproben oder Abstrichen 50 bis 100

4.2.2 aus Luft: quantitativ und Differenzierung 50 bis 120

5. Mikrobiologische, mykologische, parasitologische und 

virologische Untersuchungen von Patientenproben und von 

Medien, soweit diese nicht von den Tarifstellen 1 bis 4 erfasst

sind

5.1 Kulturelle Untersuchungen 1-facher Satz der 

Gebührenordnung 

für Ärzte (GOÄ)

5.2 Infektionsserologische Untersuchungen und auf Antigene von 

Infektionserregern

1-facher Satz der 

GOÄ
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5.3 Nukleinsäurediagnostik von Infektionserregern 1-facher Satz der 

GOÄ

5.4 Untersuchungen von Proben des Menschen, aus Materialien 

oder der Umwelt auf hoch pathogene Erreger unter BSL3-

Bedingungen (bei besonderer Gefährdungslage [z.B. MERS, 

SARS, aviäre Influenza] oder Verdacht auf Bioterrorismus [z.B.

Anthrax]) 200 – 1.000

6 Leistungen, die von den Tarifstellen 1.1 bis 2.1.6 und 2.2.8. bis 

3.3.2 sowie 4.1.1 bis 4.2.2 nicht erfasst sind

je nach Substanz 

und Aufwand

7 Gutachten

7.1 Kurzes Gutachten, Stellungnahme oder Formgutachten, die nicht 

nach der Tarifstelle 2 berechnet werden. 50 bis 100

7.2 Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten, je nach 

Art und Umfang 100 bis 1.500

8 Probenahme und/oder Ortsbesichtigung (ohne Fahrtkosten) für 

alle Bereiche (z.B. Wasser, Luft, Boden, Materialien, 

Krankenhaus, Trinkwasseranlagen, Schwimmbecken, 

Badegewässer); Bestimmung von Vor-Ort-Parametern (ohne 

Material- und Fahrtkosten)

Für die Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand und in 

Abhängigkeit der Expertise sind 50 bis 250 € pro Stunde 

zugrunde zu legen.

Anmerkung zu den Tarifstellen 1 bis 8:

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise. 
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


